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1 VERANLASSUNG UND ZIEL DER PLANUNG  
 
1.1 Anlass und Begründung der Planung  
 
Das Waldhaus Rosengarten ist traditioneller Standort einer Ausflugsgaststätte im Stadtwald Frankfurt 
(Oder) und soll gemäß Landschaftsplan und Stadtwaldkonzept erhalten und entwickelt werden. Nach 
einer wechselvollen Entwicklung seit den 1930er Jahren, Gebäudeverlusten, Standortveränderungen, 
Betreiberwechsel, erfolgte jedoch eine eher ungeordnete städtebauliche, architektonische und freiraum-
gestalterische Entwicklung, die planungs- und baurechtliche Probleme aufwarf und Eigentumsbelange 
berührte.  
 
Die Vorhabenträgerin will den Standort nachhaltig attraktiv gestalten und langfristig wirtschaftlich betrei-
ben können. Sein Ziel ist es, das Waldhaus Rosengarten zu einer wirtschaftlich funktionierenden Frei-
zeit- und Erholungseinrichtung zu entwickeln und auf der Fläche eine attraktive Ausflugsgaststätte zu 
errichten. 
Ziel der Stadt Frankfurt (Oder) ist es, das Vorhaben planungsrechtlich vorzubereiten und zu unterstüt-
zen, dabei kommunale und öffentliche Interessen zu wahren. 
 
Die Stadt und die Vorhabenträgerin wollen im Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung die Zulässig-
keit des Vorhabens bestimmen und dabei die öffentlichen und privaten Belange weitestgehend berück-
sichtigen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan (VBP) bildet die erforderliche planungsrechtliche 
Grundlage zur Durchführung dieses Vorhabens. 
 
Insbesondere sind Fragen zu den Nutzungszielen, zur Nutzungsintensität, zur Flächeninanspruchnahme 
im Wald und im Außenbereich, zum Naturschutz, zur Realisierung der erforderlichen Pkw-Stellplätze, 
der technischen Erschließung sowie zur städtebaulichen und gestalterischen Einordnung der Gebäude 
und Außenanlagen zu beantworten. 
 
Zur Konkretisierung der funktionellen und gestalterischen Zielvorstellungen und als städtebaulicher 
Rahmen für die Neuordnung des Areals wurde eine Studie zur Umgestaltung des Areals Waldhaus Ro-
sengarten durch die Vorhabenträgerin beauftragt (Entwurf: PBP GmbH, 2007). 
Die städtebauliche Studie zeigt die frühen Nutzungsvorstellungen der Vorhabenträgerin und ein Ge-
samtbild der Entwicklungsrichtung des Standortes Waldhaus. Sie war Diskussionsgrundlage für Ab-
stimmungen mit den Behörden und für Kaufverhandlungen mit den Eigentümern. 
 
Die städtebauliche Studie ist die Grundlage für den Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP), der konk-
ret die baulichen und gestalterischen Vorhaben und die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen dar-
stellt und mit dem die Vorhabenträgerin ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur Durchführung aufzeigt. 
 
 

 
Abbildung 1: Waldhaus Rosengarten 1960 und 1980, Frankfurt (Oder) 
 
Im Rahmen der frühen Beteiligung und insbesondere in den Abstimmungen mit der unteren Forstbehör-
de zum Entwurf wurden die Sondergebietsfläche und die Waldgrenze aufgrund der bereits bestehenden 
Nutzungen (Waldhaus �± Eigentumsfläche Winkler, Fürstenwalder Poststraße �± kommunale Fläche) 
genauer definiert, die beabsichtigten Waldnutzungen besprochen und die Konsequenzen einer Wald-
umwandlung aufgezeigt. 
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Ziel ist nunmehr, den Wald im Bereich der Flächen um den Standort Waldhaus zu erhalten und waldver-
trägliche Nutzungen zu finden. Die Spielfunktion wird auf einen Waldspielplatz und einen Natur-Erlebnis-
Pfad mit Bildungs- und Erziehungsfunktion reduziert. Die Schutzhütte mit Feuerstelle und Funkenfang 
wird weiter von der Baumkante abgerückt. Ein vorgesehener Pflanzbereich für den Baum des Jahres ist 
nicht waldschädlich. In den Baumbestand wird nicht eingegriffen.  
 
 
 

 
Abbildung 2: Fürstenwalder Poststraße mit Wanderwegekreuz, Waldparkplatz und Waldhaus, Situation 2010 
 
 

 
Abbildung 3: Luftbild Waldhaus Rosengarten, Frankfurt (Oder) 
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2 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN  
 
2.1 Planung srechtliche Situation  
 
Der Standort liegt im Außenbereich nach § 35 BauGB. 
 
Nach einem Antrag vom 11.02.2008 durch die Vorhabenträgerin zur Aufstellung eines VEP hat die 
Stadtverordnetenversammlung in ihrer 39. Sitzung am 10.07.2008 den Aufstellungsbeschluss und in 
ihrer 8. Sitzung am 17.02.2011 den Entwurfsbeschluss zum VBP mit der Bezeichnung VBP-14-003 �Ä��
Waldhaus Rosengarten'', für das in der beiliegenden Übersichtskarte gekennzeichnete Gebiet beschlos-
sen. 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt nach § 12 BauGB. 
Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde eine Umweltprüfung durch-
geführt. 
 
 
2.2 Übergeordnete Planungsvorgaben  
 
Die Stadt Frankfurt (Oder) verfügt über einen rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan mit Datum vom 
24.01.2000 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.11.2005, zuletzt geändert durch die 8. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes vom 30.06.2009, bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Frankfurt 
(Oder) am 02.12.2009. 
�'�H�U���)�O�l�F�K�H�Q�Q�X�W�]�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Z�H�L�V�W���G�L�H���P�D�‰�J�H�E�O�L�F�K�H���)�O�l�F�K�H���D�O�V���Ä�:�D�O�G�I�O�l�F�K�H�³���D�X�V�����(�L�Q�H���S�D�U�D�O�O�H�O�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J��
des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich, da die zu entwickelnde Sondergebietsfläche kleiner als 
1 ha ist.  
 
�'�D�V�� �:�D�O�G�K�D�X�V�� �5�R�V�H�Q�J�D�U�W�H�Q�� �O�L�H�J�W�� �L�P�� �*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�� �G�H�U�� �E�H�V�F�K�O�R�V�V�H�Q�H�Q�� �5�D�K�P�H�Q�S�O�D�Q�X�Q�J�� �]�X�P�� �Ä�(�Qt-
wicklungskonzept für den Erlebnisraum Frankfurter Stadt�Z�D�O�G�³�� 
 
 
2.3 Naturschutzfachl iche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung nach § 1a BauGB  
 
Mit § 1a BauGB hat der Gesetzgeber den Städten und Gemeinden zum 01.01.2001 die Anwendung der 
naturschutzfachlichen Eingriffsregelung (§ 8a Abs. 1 BNatSchG) in der Bauleitplanung vorgegeben. So 
werden die Möglichkeiten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes im Rahmen des Grünordnungsplanes ermittelt und unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch geeignete Maßnahmen kompensiert. 
Die Anforderungen des § 1a BauGB werden im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
behandelt, die dargestellten Maßnahmen werden durch Festsetzungen nach § 9 BauGB verbindlich (vgl. 
Grünordnerische Festsetzungen Kap. 5 der Begründung). 
 
 
2.4 Plangrundlagen  
 
Grundlage des Bebauungsplanentwurfes bildet eine digitale Katasterkarte des Kataster- und Vermes-
sungsamtes der Stadt vom 21.10.2009. 
 
Im Rahmen einer Voruntersuchung (städtebauliche Studie, Modellsimulation, Beschreibung �± siehe 
Entwurf zum Vorhaben- und Erschließungsplan, Anlage 3) wurden die Voraussetzungen zur Umsetzung 
des Vorhabens ermittelt. Das betrifft insbesondere die Abgrenzung der verwertbaren Fläche, die Ermitt-
lung der möglichen Bauflächen. 
Diese Voruntersuchung zeigt die Nutzungsvorstellungen der Vorhabenträgerin und ein Gesamtbild der 
Entwicklungsrichtung des Waldhauses unter Beachtung der Rahmenbedingungen am Standort. 
Sie war Grundlage für die frühe Beteiligung und Diskussionsgrundlage für Abstimmungen mit den Be-
hörden und dem Versorgungsträger. 
Sie zeigt funktionelle und gestalterische Zielvorstellungen auf und ist Grundlage für die Entwicklung des 
Areals im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 
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3 LAGE, GRÖSSE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANGEBIETS  
 
3.1 Lage im Stadtgebiet und historische Entwicklung  
 
Das Plangebiet liegt im Westen von Frankfurt (Oder), südlich angrenzend an die Fürstenwalder Post-
straße und damit direkt an der Haupterschließung des Stadtwaldes. Es umfasst im Wesentlichen das 
Areal des ehemaligen Waldhauses Rosengarten und ist 3-seitig mit Wald umgeben 
 
Das ehemalige Waldhaus Rosengarten (Baujahr 1931) war eine beliebte Ausflugsgaststätte und wichti-
ger Anlauf- und Ausgangspunkt im Stadtwald für die Naherholung der Frankfurter Bevölkerung. Der 
Standort lag ca. 50 bis 80 m östlich des jetzigen Haupthauses (Scheune). Die Gaststätte ist 1947 abge-
brannt und wurde später komplett abgerissen. Das Wohnhaus bestand noch bis ca. 1980. Zum Areal 
gehörten damals eine Waldbühne und eine kleine Teichanlage, die heute kaum noch erlebbar über-
schüttet und überwachsen sind. Zum Waldhaus gehörte außerdem ein Wirtschaftsbereich mit Neben-
gebäuden, der seitdem mit wechselndem Erfolg als Imbiss, Veranstaltungsort für Feiern, Spielplatz und 
als Wohnstandort des Betreibers genutzt wird. 
 
 

 
Abbildung 4: Topografische Karte Waldhaus Rosengarten, Frankfurt (Oder) 
 
Der Standort liegt auf einer kleinen Lichtung im Waldgebiet am Übergang von topografisch bewegtem 
Gelände zu den ebeneren Flächen des östlichen Stadtwaldes. Er weist ein leichtes Gefälle von ca. 6 m 
und eine Länge von 160 m von West nach Ost auf, wobei der bebaute Teil im höher gelegenen westli-
chen Bereich liegt. Dieser Bereich ist vorwiegend mit Wirtschafts- und Nebengebäuden bebaut, wovon 
ein Teil für Wohnzwecke ausgebaut wurde. Der Standort ist über die Fürstenwalder Poststraße er-
schlossen und mit Medien versorgt. Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt gegenwärtig durch 
Rückhaltung und Versickerung auf eigenem Gelände. Schmutzwasser wird in einer Grube gesammelt 
und abgepumpt. 
Im Geltungsbereich ist neben Lichtungsflächen und teilweise ungeordneten und unbefestigten Wald- 
und Forstwegen erhaltenswerter Baumbestand vorhanden. 
 
Der Standortvorteil resultiert aus seiner Lage am Start- und Kreuzungspunkt verschiedenster Wander-
wegerouten, Rad-, Reit- und Fahrwege, wie der rbb- Laufstrecken, des Naturlehrpfades, des Trimm-
dich-�3�I�D�G�H�V���X�Q�G���G�H�V���J�U�R�‰�H�Q���5�X�Q�G�Z�D�Q�G�H�U�Z�H�J�H�V���Ä�)�L�Q�G�O�L�Q�J�H���L�P���6�W�D�G�W�Z�D�O�G�³���� 
 
 
3.2 Plangebiet - Räumlicher Geltungsb ereich - Eigentum  
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (VBP) ''Waldhaus Rosengarten'' um-
fasst das Grundstück des Waldhauses sowie zusätzlich die nördlich und östlich angrenzenden Erschlie-
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ßungsflächen, Wegeanbindungen, Wende- und Aufenthaltsflächen an der Fürstenwalder Poststraße. 
Diese Flächen des großen Wegekreuzes und der Wendestelle für Forstfahrzeuge wurden zur Klärung 
der Verkehrserschließung, der Stellplatzfragen, der Gestaltung und der stadttechnischen Erschließung 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen. (Grenzen siehe Übersichtsplan in der Anlage) 
 
Zum Geltungsbereich des VBP gehören die Flurstücke 291/3, 291/4 und 291/5 (Eigentümer ist die Vor-
habenträgerin Frau Anja Winkler) sowie anteilig die Flurstücke 215, 218 und 255 der Flur 137 der Ge-
markung Frankfurt (Oder) (Eigentum in Teilen der Stadt Frankfurt (Oder) und der BVVG - Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungs- GmbH, Berlin, Niederlassung Cottbus, Rudolf-Breitscheidstraße 70, 03046 
Cottbus). 
 
Der Geltungsbereich des VBP hat eine Fläche von ca. 1,87 ha, wovon die Sondergebietsfläche nur ca. 
2.827 m² umfasst. 
 
Als Grundlage für den VBP wurde ein Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) erarbeitet, der die bauli-
chen, erschließungsseitigen und städtebaulich-funktionellen Zusammenhänge gegenständlicher dar-
stellt. 
Der VEP wird zwischen Vorhabenträgerin und Stadt auf Grundlage des Baugesetzbuches (§12) abge-
stimmt. Der VEP unterliegt nicht der Baunutzungs- und nicht der Planzeichenverordnung. 
Der Geltungsbereich des VEP umfasst die Flurstücke 291/3, 291/4 und anteilig das Flurstück 291/5 mit 
den geplanten Waldnutzungen (alle im Eigentum der Vorhabenträgerin).  
 
 

 
Abbildung 5: Luftbild mit Grundstücksstruktur), (Quelle: Geoportal Mittenwalde) 
 
 
3.3 Bodendenkmale  
 
Im engeren Bereich des Vorhabens sind bisher keine Bodendenkmale bekannt geworden.  
Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen zu rechnen ist, ist das Gesetz 
über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg �± Brandenburgisches Denkmal-
schutzgesetz (BbgDSchG) �± vom 24. Mai 2004 (GVBI.I,S. 215) zu beachten. Sollten bei Erdarbeiten 
Bodendenkmale, wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder �±bohlen, 
Tonscherben, Metallsachen, Münzen, Knochen u. ä. entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem 
Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum, Abt. Boden-
denkmalpflege, und der unteren Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung anzuzeigen (§11 Abs. 1 
und 2 BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätten sind bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Ge-
fahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
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4 ZIELE UND GRUNDZÜGE DER PLANUNG  
 
Der VBP beinhaltet die Entwicklung des Standortes Waldhaus Rosengarten zu einem Sondergebiet für 
Ausflugsgastronomie. 
 
Mit dem VBP soll für das Vorhaben Planungs- und Baurecht geschaffen und Sicherheit für die Erschlie-
ßung und Durchführung erlangt werden. 
Ziel des VBP ist der Erhalt und die geordnete städtebauliche und freiräumliche Entwicklung des Wald-
hauses am Eingang des Stadtwaldes, wobei geplante Nutzungen, Flächeninanspruchnahme, Deckung 
des Stellplatzbedarfes, technische Erschließung und Naturschutz Schwerpunkte der Betrachtung sind.  
 
Im Wesentlichen sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebaulich qualitative 
Gastronomie- und Dienstleistungs-, Freizeit- und Erholungsnutzung geschaffen werden, wobei soziale, 
wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen sowie die baukulturelle Erhaltung und Entwicklung 
des Orts- und Landschaftsbildes im öffentlichen Interesse stehen.  
 
Städtebauliches Ziel ist eine Ausflugsgastronomie- und Freizeitanlage nach einem geschlossenen funk-
tionellen Gesamtkonzept und einem gestalteten charakteristischen äußeren Erscheinungsbild. Die Funk-
tionsstruktur wird von West nach Ost in Garten, Wirtschaftsbereich, Gastronomie und Betreiberwoh-
nung, Terrasse/Biergarten, Grillplatz/-hütte, Waldspiel- und Naturerlebnisbereich gegliedert. 
Die Zuordnung der wichtigsten Funktionsgebäude erfolgt um den Wirtschaftshof (jetzt Imbiss- und Frei-
sitzbereich. Der Besucher- und Gastbereich wird zur Freifläche nach Osten orientiert. Im Norden an der 
Fürstenwalder Poststraße werden die Haupterschließung, die notwendigen Stellplätze und der Wander-
wegeknoten neu geordnet. Im Süden erfolgt eine geordnete Führung der Wald- und Wanderwege. 
Den Bedenken der Naturschutz-, Umwelt- und Forstbehörden aus der frühen Beteiligung folgend, wur-
den ursprünglich im Wald geplante Nutzungen, wie Wald- und Naturbühne, Wasserflächen, Kletter- und 
Rutschanlage aus der Planung heraus genommen. Die Entwicklung erfolgt nun innerhalb klarer Gren-
zen. Es erfolgt keine weitere Beeinträchtigung der Waldlandschaft. In den Wald werden nur verträgliche 
Nutzungen eingeordnet. 
 
 
4.1 Geplante Nutzung und Bebauung  
 
Der VEP zeigt funktionelle und gestalterische Zielvorstellungen auf und ist Grundlage für die Neuord-
nung des Areals im Rahmen des VBP. Als zu entwickelnde Nutzungen sind eine Ausflugsgaststätte mit 
Veranstaltungsraum in einem Gebäudeneu- oder -umbau, ein Biergarten, eine Schutzhütte mit  Feuer-
stelle als Rundbau, ein Naturerlebnispfad, ein Waldspielplatz und eine Wohneinheit vorgesehen. Die 
bestehende Scheune soll für die verbesserte Gastronomienutzung um- und ausgebaut werden. 
 
Die Vorhabenträgerin will am Standort maximal 30 Gaststättenplätze im Gebäude und im Außenbereich 
maximal 60 Sitzplätze im Bereich des Biergartens und der Schutzhütte schaffen.  
 
Architektonische Ziele sind eine einheitliche Gestaltung der Bauten unter Verwendung von Materialien 
wie Holz, Naturstein und Glas. 
Es ist eine Beheizung mit Holz (Einzelfeuerstätten sowie Zentralheizung) angedacht. (Bei Sanierung und 
Neubau sind die EnEV 2009 und das Wärmegesetz zu beachten �± Anteil regenerative Energien) 
 
Um den Anforderungen an den Schutz der Einrichtungen gegenüber Fremdeinwirkungen von außen zu 
genügen und gleichzeitig die Einbindung der Gesamtanlage in den Wald- und Landschaftsraum zu op-
timieren, sind Einfriedungen als Zäune aus optisch durchlässigen Zaunelementen aus Holzlatten- oder 
großmaschigem Maschendraht (ausnahmsweise Bretter- oder Palisadenzaun, teilweise im Bestand 
vorhanden), mit einer max. Höhe von 1,40 m (gemessen ab Geländeoberkante) erforderlich. Sie sollen 
dem natürlichen Geländeverlauf angepasst und durch Vorpflanzen von Gehölzen in die Waldlandschaft 
integriert werden.  
Die vorhandenen ca. 2 m hohen Palisadenzäune haben Bestandsschutz, sind jedoch nicht zu erweitern. 
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4.2 Erschließung  
 
Öffentliche Erschließung, ruhender Verkehr  
Die Erschließung des Sondergebietes erfolgt über die von Osten aus der Stadt kommende Fürstenwal-
der Poststraße, die bis zum Waldhaus Rosengarten als öffentliche Verkehrsfläche gewidmet ist, aber 
deren letztes Stück nicht ausgebaut ist. Die Fürstenwalder Poststraße ist direkt an das regionale 
(Booßener Straße nach Rosengarten) und das überregionale Straßennetz (B112n) angebunden. 
In westliche Richtung führt die Fürstenwalder Poststraße als Wald- und Forstweg nach Pillgram durch 
den Stadtwald weiter. 
 
Für Forst-, Anlieferfahrzeuge und Bus wird weiterhin eine Wendemöglichkeit über die nördlich an die 
Fürstenwalder Poststraße angrenzende Wendefläche gewährleistet. 
 
Im Bereich des Waldhauses werden die Fürstenwalder Poststraße (Breite 3,5 bis 4,0 m) und die Wen-
defläche (Breite 4,5 und 5,5 m) als öffentliche Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. Diese Fläche im 
Wald wird von Fußgängern, Läufern, Rad- oder Skifahrer sowie Kfz-Fahrverkehr gleichzeitig und gleich-
berechtigt genutzt. Um für die unterschiedlichen Nutzergruppen im gleichen Verkehrsraum eine größt-
mögliche Sicherheit zu gewährleisten, sollen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung wie Be-
schilderung, Fahrbahneinengung, Aufpflasterung angewendet werden.  
Das "wilde Parken" in der Fürstenwalder Poststraße soll mit baulichen Maßnahmen wie fahrbahnbe-
grenzende Baumstämme etc. unterbunden werden. 
 
Durch Forstbetrieb und Jagdgenossenschaft wird eine Bündelung und Konzentration der Stadtwaldnut-
zer im Bereich Eingang Fürstenwalder Poststraße, Auffangparkplatz und Wildpark gefordert. Dadurch 
wird das Befahren der übrigen Bereiche des Stadtwaldes eingeschränkt. Es wurde betont, dass die Ent-
wicklung des Waldhauses Rosengarten positiven Einfluss auf die Lenkung der Besucherströme haben 
wird, jedoch der Endpunkt der Besucherkonzentration sein soll. 
Ein Auffangparkplatz am Eingang zum Stadtwald an der Fürstenwalder Poststraße ist gebaut. 
 
In Spitzenbelastungszeiten, speziell während Veranstaltungen der rbb- Laufbewegung, wird der gesamte 
Bereich der Fürstenwalder Poststraße im Zufahrtsbereich und die Fläche am Waldhaus mit 60 bis 100 
Pkw vollständig zugeparkt.  Hier wird eine Lösung mittels Abgrenzung durch große Baumstämme vor-
geschlagen. Den Planungsprozess begleitend, ist in Abstimmung mit den Ämtern zu klären, wie die 
Fürstenwalder Poststraße für Lieferverkehr, Postfahrzeuge, Privatfahrzeuge des Betreibers oder zum 
Aussteigen von Gästen des Waldhauses verkehrstechnisch gestaltet bzw. beschildert werden muss. 
Insbesondere sollten der Kostenrahmen für die erforderliche Ertüchtigung der öffentlichen Erschließung 
sowie die Fragen der Anliegerbeiträge (Anlieger Privat, Land Brandenburg, BVVG) geprüft werden.  
 
Privater ruhender Verkehr  
Anzahl notwendiger Kfz-Stellplätze gemäß Stellplatzsatzung der Stadt: 
 
ca. 120 m² Gastraum     = 12 Kfz-Stellplätze (1 je 10 m²) 
ca. 1200 m² Freizeitflächen    =   4 Kfz-Stellplätze (1 je 300 m²) 
Eigenbedarf (1 WE mit ca. 120 m² WF)  =   2 Kfz-Stellplätze (2 für Betreiberwohnung) 
___________________________________________________________________________ 
Summe:      = 18 Kfz-Stellplätze 
 
Schaffung von 16 öffentlichen Pkw-Stellplätzen am Standort Waldhaus entlang der Fürstenwalder Post-
straße auf kommunalen Grund mit Mehrfachnutzung durch Wanderer, Läufer und Besucher des Wald-
hauses inklusive 2 Stellplätze für Behinderte (siehe Punkt 9 Maßnahmen zur Planverwirklichung). Auf 
dem eigenen Grundstück sind 2 Stellplätze für den Eigenbedarf Wohnen zu realisieren. 
 
Mit den 16 Stellplätzen entlang der Fürstenwalder Poststraße am Standort erfolgen die wenigsten Ein-
griffe in den Wald und es besteht die Möglichkeit deren Mehrfachnutzung. Für die Herrichtung der Stell-
plätze werden kommunale Flächen verwendet, die bisher durch die Waldnutzer und Waldhausbesucher 
zum Parken verwendet wurden und derzeit den Endpunkt für den Individualverkehr in den Stadtwald 
darstellen. Die Ausführung muss entsprechend der Festsetzungen der Grünordnung unversiegelt und 
oberflächenbegrünt sein, da diese Stellplatzflächen als Bestandteil der öffentlichen Grünflächen entlang 
der Fürstenwalder Poststraße festgesetzt werden. Am Standort sind rund 11 Fahrradabstellplätze not-
wendig (6 aus Gastronomie, 5 aus Freizeitflächen). 
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Zugunsten der Gastronomie und den aktuellen Freizeitnutzungen werden 2 Behindertenstellplätze direkt 
im Plan auszuweisen (Lagevorschlag: am Zugang zum Waldhaus Rosengarten). 
Im Durchführungsvertrag wird geregelt, wie Finanzierung, Herstellung und Unterhaltung der Pkw-
Stellplätze auf dem kommunalen Grundstück erfolgen.  
 
Stadttechnische Erschließung  
Elektroversorgung und Kommunikationsmedien: 
Der Standort ist mit Elektroversorgung und Kommunikationsmedien weitestgehend stadttechnisch er-
schlossen. 
 
Trinkwasser: 
Das Grundstück ist an das zentrale Trinkwassernetz der FWA mbH angeschlossen. Inwiefern eine Er-
neuerung bzw. Erweiterung der Anschlussleitung erforderlich wird, kann erst nach Vorlage konkreter 
Bauunterlagen festgelegt werden. Bezüglich der Vorgaben im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist 
die bis zum Grundstück führende Versorgungsleitung für die Trinkwasserversorgung ausreichend. 
Löschwasser kann nicht über diese Leitung bereitgestellt werden. 
 
Schmutzwasser: 
Die Schmutzwasserentsorgung wird derzeit über eine abflusslose Sammelgrube auf dem Grundstück 
mit der entsprechenden Entleerung realisiert.  
Im Vorfeld der Planung wurde geprüft, ob die Schmutzwasserentsorgung über eine abflusslose Sam-
melgrube, eine Kleinkläranlage mit Versickerung oder über den Anschluss an die bestehende Abwas-
serdruckleitung der FWA in der Fürstenwalder-Poststraße (Errichtung Pumpwerk) realisiert werden soll. 
 
Für eine Kleinkläranlage wurden im Rahmen der frühen Beteiligung die technischen Erfordernisse durch 
das Tiefbauamt der Stadt aufgezeigt und dass nur die häuslichen Abwässer geklärt werden dürfen. Da-
mit könnte sie nur zusätzlich zur Sammelgrube oder zum Pumpwerk eingesetzt werden. Für einen An-
schluss an die Abwasserdruckleitung hat die FWA der Vorhabenträgerin die entsprechenden Bedingun-
gen benannt. Die Vorhabenträgerin stimmt dem Anschluss an die in der Fürstenwalder Poststraße lie-
gende Abwasserdruckleitung zu (siehe Stellungnahme FWA vom 20.03.2013). Dafür wird ein Abwas-
serpumpwerk wird errichtet. 
Die FWA mbH errichtet eine Hauspumpstation mit 2 Pumpen ca. 1,0 m hinter der Grundstücksgrenze 
bevorzugt nahe der Grundstückszufahrt. Die Betreibung erfolgt durch die FWA mbH. Eine Weiterverle-
gung der Grundstücksleitungen erfolgt durch den Grundstückseigentümer.   
 
Regenwasser: 
Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch Rückhaltung und Versickerung am Standort bzw. auf 
eigenem Gelände.  
Die Vorhabenträgerin beabsichtigt außerdem, einen Teil des Regenwassers auf eigenem Grundstück 
aufzufangen, zurückzuhalten und als kleine Teiche für die Gestaltung der Freiflächen und des Gartens 
sowie für die Löschwasserbereitstellung zu nutzen (teilweise schon realisiert).  
Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,4 in den Planfestsetzungen soll eine weitere Versie-
gelung des Grundstückes verhindert werden, so dass 40 bis 60% der Grundstücksoberflächen versicke-
rungsfähig ausgeführt werden. Da gegenwärtig die Verbringung von Regenwasser funktioniert und zu-
künftig keine höhere Versiegelung als im gegenwärtigen Bestand erfolgt, wird die Notwendigkeit eines 
Versickerungsnachweises nicht gesehen. Außerdem werden von der Vorhabenträgerin die östlichen und 
südlichen Waldflächen erworben, so dass nach Abschluss des Verfahrens die Möglichkeit besteht, wei-
tere eigene Grundstücksflächen für die Versickerung zu nutzen. Im anschließenden Baugenehmigungs-
verfahren sind dann Grundstücksentwässerungsplan und Versickerungsnachweis vorzulegen. 
Im Textteil Umweltbericht werden weitere Aussagen zu den Versickerungsbedingungen (Angaben zur 
Geologie und Wasserhaushalt gem. hydrogeologische Karte) gemacht. Die Versickerungsfähigkeit des 
Bodens wird als ausreichend betrachtet. 
 
Löschwasser/Brandschutz: 
Laut Stellungnahme der FWA kann über die Trinkwasserversorgung kein Löschwasser bereitgestellt 
werden. Die Löschwasserbereitstellung erfolgt gegenwärtig über Löschteiche. 
Nach Abstimmung mit dem Amt für Brand- und Katstrophenschutz ist für das geplante Vorhaben eine 
Löschwassermenge von 48 m³/h über 2 Stunden bereitzustellen (gemäß DVGW-Richtlinie 405).  
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Die Vorhabenträgerin baut ihre Löschwasserteiche in der Summe auf 120 m³ aus (Teich mit 80 m³ öst-
lich, Teich mit 40 m³ westlich der Gebäude siehe Anlage 5 �± VEP). Die Löschwasserentnahmestellen 
befinden sich auf der festgesetzten Sondergebietsfläche in maximal 30 m Entfernung zu den Gebäuden. 
Die Vorhabenträgerin versichert im Durchführungsvertrag, dass sie diese Löschwasserkapazität ent-
sprechend den Vorschriften bereitstellt und gewährleistet die ungehinderten Anfahrtswege für Lösch- 
und Sonderfahrzeuge der Feuerwehr. Zusätzlich ist eine Alarmierungseinrichtung (öffentliches Telefon) 
für das Absetzen von Notrufen einzurichten. 
 
4.3 Grünflächen  
 
Grünordnung / Naturschutz 
Für den VBP sind der Umweltbericht und der grünordnerische Begleitplan grundlegend. Die Eingriffser-
mittlung hat ergeben, dass keine erheblich nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, was sich 
durch die Konzentration der Planung auf die bestehenden, bereits genutzten Flächen, begründet. 
Im Rahmen des Umweltberichtes werden die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. (ver-
gleiche Begründung grünordnerische Festsetzungen und Umweltbericht). 
 
Schutzstatus für das �1�D�W�X�U�G�H�Q�N�P�D�O���Ä�*�U�R�‰�H���(�L�F�K�H�³���D�X�I���G�H�P���*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N 
Aufgrund der geringen Vitalität des Baumes besteht eine problematische Verkehrssicherheit auf dem 
Grundstück. Es  sollte eine Befreiung vom Schutzstatus beantragt werden. Nach erfolgter Detailprüfung 
durch die uNB hat sich ergeben, dass der Schutzstatus der Eiche nicht im Befreiungsverfahren aufge-
hoben werden kann. Hierfür ist ein aufwändiges Aufhebungsverfahren notwendig, das für einen einzel-
nen Baum nicht vertretbar ist.  Längerfristig ist beabsichtigt, die Unterschutzstellungsverordnung zu 
überarbeiten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der ND-Status erhalten. Entsprechend des Antrages, der auch nicht auf 
eine Beseitigung des Baumes abzielt, wird ein Befreiungsbescheid erarbeitet, der die über den normalen 
Baumschutz hinausgehende Nutzungseinschränkungen für das Grundstück aufhebt und somit die Um-
setzung des VBP ermöglicht. 
 
Waldnutzung 
Es erfolgen keine die Waldnutzung störenden Eingriffe in die bestehenden Waldflächen, die im Plange-
biet dargestellten Waldflächen sollen für die Umwelterziehung genutzt werden. 
 
Grünflächen, Flächen mit Pflanzbindung 
Im Bebauungsplan werden begleitend zur Fürstenwalder Poststraße die Nebenräume als Grünfläche mit 
Bindungen für Bepflanzungen dargestellt. Ein großer Teil dieser Nebenflächen ist gegenwärtig bereits 
durch Gehölzbestand geprägt, bisher nicht begrünte Flächen sollen entsprechend bepflanzt werden, so 
dass eine pflegearme Begrünung in landschaftstypischer Weise entsteht. 
Die Baumpflanzungen sind mit einheimischen Holzarten auszuführen.  
 
Gartenteiche 
Die Gartenteiche zum Aufnehmen der Dachentwässerung sollen so bemessen werden, dass sie auch 
Starkregen aufnehmen können und so ein temporäres Gewässer für eine Vielzahl von Lebewesen sein 
können. 
 
Materiallagerung 
Nach Abschluss der Bautätigkeit ist die Lagerung jeder Art von Material, das zum Wohnen und der 
Funktion der Freizeit- und Erholungseinrichtung notwendig ist, nur innerhalb des Zaunes zulässig. 
 
 
4.4 Städtebauliche Auswirkungen auf das Orts - und Landschaftsbild  
 
Durch die städtebauliche Ordnung des Areals Waldhaus, die Architektur- und Freiraumgestaltung, die 
Ordnung der Wege und Erschließungsflächen, die damit verbundene Reduzierung der überfahrbaren 
Flächen im Wegeknotenbereich sowie das Angebot für Gastronomie, Freizeitaktivitäten und Erholung 
sind positive Auswirkungen auf Natur und Mensch zu erwarten. Eine Beeinträchtigung angrenzender 
Funktionen und Stadtbereiche entsteht nicht. 
Die bestehenden temporären Materiallager im Wald sind im Zuge der Planung und der Durchführung 
der Baumaßnahmen zu beräumen. 
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Um die Verträglichkeit der geplanten Nutzungen nachzuweisen, wurde eine Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanz (Umweltbericht) durch einen Fachplaner, Landschaftsarchitekten erstellt (GALAG Treplin). Eingriffe 
werden am Standort ausgeglichen. 
 
Zusammenfassend lässt sich darstellen, dass der Eingriff in das Landschaftsbild als unerheblich einzu-
stufen ist. Das Vorhaben kann somit bezüglich des Landschaftsbildes als verträglich bezeichnet werden. 
 
Lärm 
Im Rahmen der Nutzung des Freiluftbereiches der Gastronomie ist insbesondere bei Veranstaltungen 
darauf zu achten, dass die Lärmemissionen keine störenden Auswirkungen auf die nächsten Wohnbe-
bauungen (hier vorrangig Eduardspring und Rosengarten) haben. Dafür sind die Grenzwerte entspre-
chend der Freizeitlärm-Richtlinie einzuhalten. 
 
 
 
5 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §12 Abs. 3a  und i.V.m. § 1 und 11 - 14 BauNVO) 
 
Textliche Festsetzung 1.a:   
Das  Sondergebiet Ausflugsgastronomie (SO Ausflug) wird mit der Zweckbestimmung zur Entwicklung 
einer Ausflugsgaststätte festgesetzt. 
 
Begründung: 
Die Art der baulichen Nutzung wird der geplanten Flächennutzung entsprechend als Sonstiges Sonder-
gebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung der Errichtung und dem Betrieb einer Ausflugs-
gastronomieeinrichtung �P�L�W���G�H�U���%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J�����Ä�$�X�V�I�O�X�J�V�J�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H�³���I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W�����'�D���K�L�H�U���D�Xsschließlich 
auf die Entwicklung einer waldverträglichen Ausflugsgastronomie abgezielt wird soll sich von den Defini-
tionen der Sondergebieten, die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO) abgegrenzt werden. 
 
Textliche Festsetzung 1.b:  
Es sind ausschließlich folgende Nutzungen zulässig: 
 Schank- und Speisewirtschaft 
 max. eine Wohnung  
 Kinderspielplatz/ Waldspielplatz 
 
Begründung: 
Für sonstige Sondergebiete ist die Art der Nutzung festzusetzen. Es sind Gebäude und Freianlagen für 
eine gastronomische Versorgung, eine Wohneinheit für den Betreiber sowie waldverträgliche Lehr- und 
Freizeitbetätigung besonders für Kinder zulässig. Baulichen Nebenanlagen, die nicht mit den festgesetz-
ten Nutzungen in Verbindung stehen, sind im Sondergebiet Ausflugsgastronomie nicht gestattet. Die 
vorhandene Gartenlaube erhält als untergeordnete Nutzung zum Wohnen Bestandsschutz. 
Wesentliches Ziel neben der Sicherung der Nutzung des Waldhauses als Ausflugsgaststätte, ist es, 
dabei die Eingriffe in den Wald und Naturraum so gering wie möglich zu halten. Diesem Ziel dienen auch 
die Festsetzungen, die die zulässigen Nutzungen auf ein definiertes Maß begrenzen. 
 
 
Textliche Festsetzung 1.c:  
Im Sondergebiet Ausflugsgastronomie sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich 
die Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung entspricht der Forderung des §12 Abs.3a des Baugesetzbuches.  
�'�L�H�� �P�L�W�� �G�H�U�� �)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�� �G�H�V�� �6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H�V�� �Ä�$�X�V�I�O�X�J�³�� �E�H�Q�D�Q�Q�W�H�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �V�W�H�O�O�W�� �Q�R�F�K�� �N�H�L�Q�� �N�R�Q�N�U�H�W�H�V��
Vorhaben im Sinne des §29 BauGB dar. Das Vorhaben muss also im Durchführungsvertrag so konkret 
beschrieben werden, dass hinreichend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich die Vorhabenträgerin 
verpflichtet. Vorhaben die vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan, nicht aber vom Durchführungsver-
trag erfasst werden, sind unzulässig. 
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Textliche Festsetzung 1.d:  
Es sind Freisitze bis zu einer Größe von insgesamt 60 Sitzplätzen zulässig. Weitere Nebenanlagen sind 
nur ausnahmsweise zulässig. 
 
Begründung: 
Da das Waldhaus Rosengarten als Ausflugsgaststätte vorwiegend in den wärmeren Monaten genutzt 
und in den Außenanlagen ein Biergarten geplant wird, jedoch die Anzahl der geplanten Pkw-Stellplätze 
vorwiegend auf die Gastraumgröße ausgelegt ist, soll mit dieser Festsetzung sichergestellt werden, dass 
auch für die temporäre Sommernutzung ausreichend Pkw-Stellplätze vorhanden sind. Es wird dabei 
vorausgesetzt dass 75 % der Besucher im Sommer zu Fuß, per Rad oder Bus das Waldhaus besuchen. 
 
Textliche Festsetzung 1.e:  
Garagen sind nicht zulässig, ausnahmsweise sind überdachte Stellplätze zulässig. 
 
Begründung: 
Mit dieser Festsetzung sollen wesentliche Ziele der Planung, in den Naturraum so wenig wie möglich 
einzugreifen, das Orts- und Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen, erreicht werden. Garagen sind für 
die Nutzung Ausflugsgaststätte nicht unbedingt erforderlich. Hier soll auch die Festsetzung 6.a Anwen-
dung finden. Begrünte Stellplätze fügen sich besser ein als massive Garagenbauten. Gleichzeitig soll 
eine weitere Überbauung des Grundstückes und eine weitere bauliche Zergliederung verhindert werden, 
um zusätzlichen  Grünflächenausgleich zu vermeiden, um die Versickerung und die Integration in den 
Wald weiterhin zu gewährleisten. 
 
 
5.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m.  §§ 16 - 21a BauNVO) 
 
Textliche Festsetzung 2.a:  
Das dritte Vollgeschoss ist nur als Satteldach mit maximalen First- und Traufhöhen wie die bestehenden 
First- und Traufhöhen des Scheunengebäudes zulässig. 
 
Begründung: 
Die Vorhabenträgerin plant in südlicher Verlängerung der bestehenden Scheune einen Neubau (EG �± 
Gastronomie, OG und Dach �± Betreiberwohnung mit ca. 120 m² Wohnfläche. Durch die Zulässigkeit von 
III Geschossen in diesem Bereich kann der Neubau zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachge-
schoss erhalten. Mit der Festsetzung soll gesichert werden, dass der Ergänzungsbau in Verlängerung 
der bestehenden Scheune die Kubatur der Scheune nicht überschreitet, um das Ortsbild nicht zu beein-
trächtigen.  
 
Zeichnerische Festsetzungen:  
Die zulässige Grundflächenzahl nach § 17 BauNVO wird auf 0,40 festgesetzt. 
 
Begründung: 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl nach § 17 BauNVO von 0,8 für sonstige Sondergebiete wird 
aufgrund der geplanten Minimierung der Eingriffe in die Natur, der Integration in die Waldlandschaft, der 
Erhaltung der Erholungsfunktion des Stadtwaldes, der Lösung der Versiegelungs- und Versickerungs-
problematik auf 0,40 begrenzt. Eine in § 19 Abs. 4 BauNVO genannte Überschreitung bis zu 50 vom 
Hundert durch Stellplätze, ihre Zufahrten sowie durch der Hauptnutzung dienende Nebenanlagen wird 
nicht ausgeschlossen. Damit ist eine maximale Überbauung bis auf 0,60 zulässig. 
Diese explizite Begrenzung der Grundflächenzahl für die Bebauung des Standortes Waldhaus Rosen-
garten zielt auch auf die Einhaltung der geringen Versiegelung innerhalb der Sondergebietsfläche, die 
Grundlage für die Berechnung der notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist. 
 
 
Zeichnerische Festsetzungen:  
Die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß wird auf 3 begrenzt. 
 
Begründung: 
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Als Maßstab für die beabsichtigte Neubebauung gilt die vorhandene Scheune. Der beabsichtigte Anbau 
in südlicher Verlängerung der Scheune soll diese in ihrer Kubatur in Höhe und Breite nicht überschrei-
ten. Dies bietet dem Neubau die Möglichkeit für 2 Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Um ein Über-
schreiten der vorhandenen Kubatur auszuschließen wird eine Festsetzung zur max. Trauf- und Firsthö-
he in diesem Teilbereich ergänzt. (siehe auch textliche Festsetzung 2a). 
Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse in Verbindung mit der Dachneigung dient dem Erhalt des 
Charakters des Waldhauses als Teil der Erholungslandschaft Stadtwald und damit der Vermeidung von 
Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes. 
 
 
5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §, 23 Abs. 1 und 3 BauNVO) 
 
Textliche Festsetzung 3.a:  
Ausnahmsweise kann ein Überschreiten der Baugrenzen durch untergeordnete Gebäudeteile wie Erker 
und Balkone bis zu einer Tiefe von 50 cm zugelassen werden. 
 
Begründung: 
Innerhalb des Sondergebietes wird die überbaubare Grundstücksfläche durch Baugrenzen in enger An-
lehnung an die real nutzbare Fläche festgesetzt (Baufenster). Die Errichtung von baulichen Nebenanla-
gen, die zum Betrieb und zur Nutzung benötigt werden, ist innerhalb der bebaubaren Grundstücksfläche 
erlaubt. Die Standorte sind variabel innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche wählbar und nicht 
verbindlich. Im großen Baufenster können die Gebäude  in einer Gruppe angeordnet werden. Die Bau-
grenze für die Schutzhütte mit Feuerstelle und Funkenfang ist in der runden Form genau definiert, um 
den Abstand zur Waldgrenze zu maximieren, da hier der von der unteren Forstbehörde geforderte Ab-
stand von 50 m zum Wald nicht eingehalten werden kann. Das zulässige geringfügige Überschreiten der 
Baugrenze wird zur Erlangung der Ziele zum Überbauungsgrad eingeschränkt bzw. genauer definiert. 
 
Textliche Festsetzung 3.b  
Ausnahmsweise ist ein Überschreiten der Baugrenze durch überdachte Freiflächen bis 3 m Tiefe und 
100 m² zulässig. 
 
Begründung: 
Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, am Gebäude überdachte Freisitze einzurichten. Mit der ausnahms-
weisen Regelung soll die konkrete Lage noch variabel gehalten werden und erst mit der abschließenden 
Grundrissplanung, auch unter Berücksichtigung des Naturdenkmals, die genaue Lage bestimmt werden. 
Dabei soll die Fläche nicht mehr als 100 m² umfassen.   
An der Nordseite sind am vorhandenen Gebäude 11 m und an der Ostseite sind max. 20 m möglich 
(11m + 20 m = 31 m; 31 m x 3 m = 93 m²). Da diese Flächen bereits als Wege und Terrassen mit Plat-
ten- und Pflaster-Belägen befestigt sind, entsteht keine zusätzliche Versiegelung. 
 
Zeichnerische Festsetzungen:  
Die Bauweise wird als offene Bauweise festgesetzt. 
 
Begründung: 
Mit der Festsetzung der offenen Bauweise wird der Charakter des Walhauses hinsichtlich seiner traditi-
onellen Struktur und Anordnung von einzelnen Gebäuden manifestiert. Die damit im Rahmen der 
Baunutzungsverordnung beschreibbare Durchlässigkeit für die Elemente Licht, Luft und Wasser sowie 
der damit verbundene Erhalt von Fauna und Flora sind Ausgangskriterien für die ökologische Bilanzie-
rung. 
 
 
5.4 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 6 Abs. 6 BbgStrG) 
 
Textliche Festsetzung 4.a:  
Die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen sind der Straßengruppe Stadtstraßen zugeordnet. 
Der Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Frankfurt (Oder). 
 
Begründung: 
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Die Fürstenwalder Poststraße und die Wendefläche werden als Straßenverkehrsflächen ausgewiesen. 
Um für die unterschiedlichen Nutzergruppen im gleichen Verkehrsraum eine größtmögliche Sicherheit zu 
gewährleisten, sind Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich. Die Nutzung der Ver-
kehrsfläche durch Fußgänger, Radfahrer, private PKW, Feuerwehr, Krankenwagen, Havariedienste 
usw. wird in jedem Fall durch das Verkehrsrecht geregelt. 
Von Amt für Landwirtschaft- und Forsten sowie von der unteren Forstbehörde soll die Wendefläche für 
Forstfahrzeuge gewährleistet bleiben. Sie dient gleichzeitig als Wendefläche für Bus, Ver- und Entsor-
gungsfahrzeuge. 
 
 
5.5 Örtliche Bauvorschri ft (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.  § 81 Abs. 1, Nr. 1, sowie Abs. 10, Nr. 1 BbgBO) 
  
Textliche Festsetzung 5.a:  
Hauptdächer sind mit einer Dachneigung von 30° bis 50° auszubilden. 
 
Begründung: 
Als Hauptdächer werden Dächer massiver Gebäude verstanden. Zulässig sind Dachneigungen von bis 
zu 50° bei Satteldächern, sowie minimal 30° im Bereich eingeschossiger Gebäude und der Schutzhütte. 
Ein Gestaltungsspielraum wird zugelassen. Davon nicht betroffen sind Eingangsüberdachungen, Car-
ports und Laubengänge. 
Die Festsetzung einer differenzierbaren Dachneigung für das Sondergebiet ist aus den städtebaulichen 
Zielen abgeleitet. Im Gebiet sollen Gebäude mit trauf- und giebelständigen Satteldächern errichtet wer-
den, die damit sowohl der geordneten architektonischen Gestaltung des Gebäudes, als auch der einheit-
lichen städtebaulichen Wirkung des Standortes Waldhaus zuträglich sind. 
 
Textliche Festsetzung 5.b:  
Für die Oberkante des Erdgeschossfußbodens baulicher Anlagen ist eine maximale Höhe von 1,00 m 
über Oberkante Oberfläche der angrenzenden Straßenverkehrsfläche zulässig. 
 
Begründung: 
Die Höhe der Oberkante Erdgeschossfußboden als Höchstmaß soll die Sockelhöhe und damit die Ge-
samthöhe der Gebäude begrenzen mit dem Ziel,  die Bebauung verträglich in die Waldlandschaft zu 
integrieren. 
 
Textliche Festsetzung 5.c:  
Für Grundstücksabgrenzungen sind nur offene Einfriedungen wie Holzlattenzäune oder großmaschiger 
Maschendraht bis zu einer Höhe von 1.40 m zulässig. 
 
Begründung: 
Für alle Abgrenzungen zwischen dem Grundstück Waldhaus und den angrenzenden Wald-, Lichtungs- 
und Wegeflächen wird unter Berücksichtigung des Schutzbedürfnisses der Bewohner die Verwendung 
durchlässiger Zäune ohne Mauersockel zugelassen. Die Festsetzung der offenen Einfriedungen, zu 
verstehen als sichtoffen und für Kleintiere durchlässig, begründet sich aus dem Schutz bestimmter Tier-
arten (z.B. Singvögel). Außerdem soll für den Wanderer der Sichtkontakt zum Waldhaus erhalten blei-
ben, der zum Erlebnis Stadtwald gehört. Für zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorhandene Zäune mit 
Mauersockel (rechts- und linksseitig der Privatzufahrt zum Grundstück an der Fürstenwalder Poststraße) 
soll der Bestandsschutz angewendet werden. 
 
Textliche Festsetzung 5.d:  
Ausnahmsweise sind straßenseitig und punktuell zur Eckbetonung Palisaden- oder Bretterzäune mit 
einer Höhe bis zu 2,00 m zulässig, wenn sie eine Gesamtlänge von maximal 100 m nicht überschreiten. 
 
Begründung: 
Neben der Verwendung oben genannter Zäune kann damit auch ein Holz-Palisaden- oder Bretterzaun 
mit entsprechendem Abstand oder Versatz der Palisaden oder Bretter errichtet werden. In der maxima-
len Gesamtlänge von 100 m werden die bereits an der Grundstücksgrenze zur Fürstenwalder Poststra-
ße errichteten Palisadenzäune berücksichtigt und es können in Teilabschnitten zur gestalterischen Be-
tonung der Grundstücksecken weitere Palisadenzäune errichtet werden. Die Vorhabenträgerin beab-
sichtigt als gestalterisches Alleinstellungsmerkmal und zur Attraktivitätssteigerung dem Waldhaus (Be-
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reich Sondergebiet) in Teilen den Charakter einer mittelalterlichen Befestigung zu geben. Dazu gehören 
neben den Wehrtürmen, der Schutzhütte und der Gebäudearchitektur auch die Palisadenzäune. Der 
Kontrast zwischen offenen und geschlossenen Flächen regt die Neugierde auf das Innere des Anwe-
sens und die Sichtkontaktaufnahme der Besucher zu den Bauten an. 
 
 
5.6 Textliche Festsetzungen der Grünordnungsplanung (§9 Abs.1 Nr.20 BauGB) 
 
Die planerischen Aussagen zur Grünordnung wurden aus den Vorgaben und fachlichen Zielen der über-
geordneten Planungen hinsichtlich der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege abgelei-
tet. 
Das planerische Konzept beinhaltet: 
�ƒ die gestalterische Einbindung der Bebauung und der Außenanlagen in den Landschaftraum Wald 
�ƒ die Einbindung geplanter Maßnahmen in den Biotopverbund  
�ƒ Erhalt, Pflege, Entwicklung und Vernetzung vorhandener mit geplanten Strukturen 
�ƒ Ausgleichsmaßnahmen 
 
Die grünordnerischen Festsetzungen im Geltungsbereich beziehen sich auf die straßenbegleitenden 
Grünflächen auf den öffentlichen Flächen südlich der Fürstenwalder Poststraße. 
 
Textliche Festsetzung 6.a:  
Die Kfz.-Stellplätze im Bereich der Grünflächen südlich der Fürstenwalder Poststraße sind wasserdurch-
lässig und mit Rasen begrünbar herzustellen. 
 
Begründung 
Die Stellplätze befinden sich im Randbereich der Straße, auf nicht öffentlichen Flächen, der auch der 
Entwässerung der Straße dient. Die Stellplätze werden nur  temporär genutzt. Damit ist zur Minderung 
der Auswirkungen und zum Schutz des Bodens und des Wasserhaushaltes eine wasserdurchlässige 
und mit Rasen begrünbare Oberfläche für die Kfz.-Stellplätze festgesetzt. Weiterhin fügen sich begrünte 
Stellplätze harmonisch in das Ortsbild ein und stärken den Charakter von Flächen für eine naturverträg-
liche Erholung, die hier besonderes Planungsziel ist. 
 
Textli che Festsetzung 6.b:  
Auf den Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen wird die Erhaltung und Ergänzung von Gehölzpflanzungen, mit Bäumen über-
schirmt, analog dem Bestand festgesetzt. (Gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 25b) 
  
Begründung: 
Mit der Festsetzung soll gesichert werden, dass sich die vorgesehenen Flächen in die vorhandene Ge-
staltung integrieren und somit ein harmonisches Gesamtbild der Anlage zur Sicherung eines hohen Er-
holungswertes und eines hohen Wertes für den Biotop- und Artenschutz entsteht. 
Im Umweltbericht sind 492 m² öffentliche Grünflächen bilanziert. Mit der zeichnerischen Festsetzung von 
Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen müssen aus diesem Grund keine konkreteren Vorgaben getroffen werden. 
Das Planzeichen bedeutet im Allgemeinen, dass der vorhandene Gehölzbestand zu erhalten ist und auf 
Flächen, auf denen bisher kein Bestand vorhanden ist, Gehölzbestände analog dem vorhandenen Be-
stand zu entwickeln sind. Im Sinne des Umweltberichts wäre also eine beliebige Bepflanzung denkbar. 
 
Hinweis ohne Normcharakter:  
Die artenschutzrechtlichen Belange des § 44 BNatSchG sind im Zuge der Bauantragstellung zu berück-
sichtigen und nachzuweisen, da aufgrund des unbekannten Zeitpunktes der baulichen Inanspruchnah-
me der Flächen keine exakte Prognose zum tatsächlichen Vorkommen von zu schützenden Arten mög-
lich sind. 
 
Begründung: 
Durch die geplante Maßnahme wird an der bestehenden Waldnutzung im Umfeld des festgesetzten 
Sondergebietes keine artenschutzrelevante Änderung vorgenommen. Die Entwicklung der Gastronomie 
und der Wohnung für den Betreiber erfolgt im begrenzten Baufeld. Die Verkehrs- und Parkplatzflächen 
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auf den öffentlichen Flächen an der Fürstenwalder Poststraße werden auf das notwendige Maß redu-
ziert. Artenschutzuntersuchungen sollten darum erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für  
 
 
 
5.7 Technischer Umweltschutz, Immissionsschutz  
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur Einhaltung aller öffentlich rechtlichen 
Vorschriften. Dabei sind die Vorgaben und Lärm-Immissionsrichtwerte der Freizeitlärm-Richtlinie maß-
gebend. 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich dementsprechend, nicht mehr als 10 zusätzliche Veranstaltungen 
im Freien pro Jahr, nur in der Sommersaison sowie an nicht mehr als 2 aufeinanderfolgenden Wochen-
enden durchzuführen. Für diese Veranstaltungen werden vergleichbare maximale Lärmpegel-Werte für 
Kurgebiete aus der Freizeitlärm-Richtlinie angesetzt: Tag 45 dB(A); Ruhezeit 45 dB(A); Nacht 35 dB(A)). 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den zulässigen Pegel am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) 
und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Freizeitlärm-Richtlinie sieht analog zu 
Nr. 7.2 TA Lärm vor, dass eine Überschreitung der vorgenannten Immissionsrichtwerte an nicht mehr 
als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und in diesem Rahmen auch nicht an mehr als 2 auf-
einanderfolgenden Wochenenden zugelassen werden kann. 
 
Die Öffnungszeiten der Gastronomie des Waldhauses Rosengarten sind Montag bis Sonntag täglich von 
11:00 bis 18:00 Uhr. Die Betriebszeiten werden ebenfalls im Durchführungsvertrag festgehalten. 
 
Eine Immissionsbelastung durch Lärm oder Schadstoffe ist bei Einhaltung dieser Vorgaben durch die 
geplante Nutzung nicht zu erwarten. 
 
 
 

 
Abbildung 6: Waldhaus Rosengarten, Visualisierung Vogelschau von Nordost 



 

19 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  VBP-14-���������³�:�D�O�G�K�D�X�V���5�R�V�H�Q�J�D�U�W�H�Q�´    
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan     Stand: 03.07.2013 

UMWELTBERICHT 

5.1 Einleitung  

Der Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB beschreibt und bewertet die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen der Planung. 
Der Umweltbericht wird gem. Anlage zu BauGB § 2 Abs. 4 und § 2a gegliedert und für die relevanten Umwelt-
auswirkungen des Bebauungsplans aufgestellt. 
 

5.1.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans  

 
» Lage und Art des Vorhabens 

Naturräumlich befindet sich das Plangebiet auf der Lebuser Platte. 
 
Der Bereich befindet sich im westlichen Teil des Stadtgebietes am östlichen Rand des Stadtwaldes von Frankfurt 
(Oder). Hier befindet sich seit 1931 eine gastronomische Einrichtung am Ausgangspunkt von vielen Wanderwegen 
und naturgebundenen Freizeitaktivitäten. 
 
Historisch wurde die Fläche von 1931 bis ca. 1947 als großes Ausflugslokal, bis ca. 1980 als kleineres Ausflugslo-
kal genutzt. Aufgrund Zerstörungen und mangelnder Nutzung ist ein Teil der früher vorhandenen Gebäude und 
Freiflächen zerfallen, die daraus entstandenen Freiflächen sind mittlerweile bewaldet. Im Bereich der ehemaligen 
Wirtschaftsgebäude soll nun die Gastronomie in kleinerem Umfang weiter geführt werden. 
 
Die derzeitige Flächennutzung ist gekennzeichnet durch: 

�± eine kleine Ausflugsgastronomie mit angelagerter Wohnung des Betriebsinhabers und zugehörigen 
Freiflächen, 

�± Lagerflächen (überwiegend Baumaterial), 

�± Wiesen- und Waldflächen. 
 
» geplante baulich-technische Nutzungen 

In dem Sondergebiet Ausflugsgastronomie sollen auf den Flächen der vorhandenen Gebäude teilweise neue Ge-
bäude errichtet werden, die insbesondere der Zweckbestimmung dienen sollen (Gastronomie, Gartenhaus, Pension, 
Betriebswohnung, WC-Gebäude). 
Es wird eine GRZ von 0,4 ohne weitere Einschränkungen festgesetzt, was dem gegenwärtigen Bestand entspricht. 
 
Im Bereich der im Sondergebiet liegenden Freiflächen sollen Freisitzflächen mit entsprechender Freianlagengestal-
tung eingeordnet werden. 
 
Gegenüber der frühzeitigen Beteiligung wurde die Planung derart geändert, dass bauliche Entwicklungen nur in 
den bereits gegenwärtig baulich genutzten Flächen möglich werden und dass die umliegenden Flächen weiterhin 
Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes bleiben. Die Waldflächen sind durch baumbestandene und auch baum-
freie Flächen mit dem Wald dienenden Gras- und Staudenfluren im Charakter einer Lichtung geprägt. 
 
» geplante Erschließung 

Die Erschließung soll über die vorhandenen Verkehrsflächen erfolgen. Mit der Planung wird eine Neuordnung der 
Verkehrsflächen vorbereitet, insbesondere das ungeordnete Parken in den Randbereichen der jetzigen Verkehrsflä-
chen soll damit korrigiert werden. 
 
Stellplätze sollen geordnet an den Verkehrsflächen geschaffen werden, Stellplätze längs der Fürstenwalder Post-
straße sollen als wasserdurchlässige, mit Rasen begrünte Stellplätze, hergerichtet werden. 
 
» Freiflächenkonzept 

Zusammen mit der Ausflugsgastronomie soll auch die waldgebundene Umwelterziehung ein Schwerpunkt des 
Bewirtschaftungskonzeptes sein. Dafür sind die südlich der Fürstenwalder Poststraße im Plangebiet liegenden 
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Waldflächen vorgesehen, die durch bewaldete Flächen und auch durch Wiesenflächen gekennzeichnet sind. Die 
Flächen werden analog dem Bestand vollständig erhalten.  
Hier werden waldverträgliche Nutzungen für die Umwelterziehung integriert (u.a. Naturerlebnis-Pfad, Baum des 
Jahres u. ä.), Anlaufpunkt soll hier eine Schutzhütte bilden, deren Standort im Bebauungsplan festgesetzt wird. 
Die geplanten Nutzungen integrieren sich in die überwiegend durch Ausflugstourismus geprägte Nutzung des 
Stadtwaldes und entsprechen der ehemaligen Nutzung sowie der vorliegenden Konzeption für den Stadtwald. 
 
Im Bereich des Sondergebietes befindet sich eine Eiche, die derzeit als Naturdenkmal geschützt ist. Aufgrund des 
schlechten Allgemeinzustandes und der Schäden der letzten Jahre und den hohen Anforderungen an die Standsi-
cherheit soll der Schutzstatus der Eiche parallel zum Bebauungsplanverfahren aufgehoben werden. 
 

5.2 Umfang des Vorh abens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden  

5.2.1 geplante Flächennutzungen  

Die folgende Tabelle zeigt alle geplanten Flächennutzungen anhand von Biotoptypen (gemäß bzw. in Anlehnung 
�D�Q���G�L�H���.�D�U�W�L�H�U�X�Q�J�V�D�Q�O�H�L�W�X�Q�J���Ä�%�L�R�W�R�S�N�D�U�W�L�H�U�X�Q�J���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�������D�N�W�X�H�O�O�H���)�D�V�V�X�Qg), die nach Realisierung des Vorha-
bens im Plangebiet zu erwarten sind: 
 
Tabelle: geplante Flächennutzungen 
Code Bezeichnung Fläche Prozent 
NWL Waldgebiet mit Schwerpunkt Umwelterziehung 13.785 m² 74 % 
NOSS Sondergebiet Ausflugsgastronomie 2.827 m² 15 % 
NOVS Straßenneubau 1.065 m² 6 % 
NPS Neuanlage:  öffentliche Grünfläche 492 m² 3 % 
EBLM Erhaltung: Laubgebüsche frischer Standorte 459 m² 2 % 
NPSP Neuanlage: private Grünfläche 67 m² 0 % 
 Gesamtfläche 18.695 m²  

 
Die Flächen werden gegenwärtig in ähnlicher Weise genutzt. 
Die gegenwärtig vorhandene Grundflächenzahl entspricht etwa der geplanten Grundflächenzahl. Die Waldflächen 
bleiben unverändert zum Bestand erhalten. 
Von den im Vorentwurf zur frühen Trägerbeteiligung geplanten Maßnahmen in den Waldflächen wurde im Verlauf 
der Entwurfsplanung Abstand genommen. 
 
Damit ergibt sich gegenüber dem Bestand keine wesentliche Veränderung, lediglich das Baurecht soll über die 
Planung auf den bisher baulich genutzten Flächen geschaffen werden, um die vorhandenen Gebäude in einen bau-
lich guten Zustand bringen zu können. 
 

5.2.2 Kompensationsflächenbedarf inner - und außerhalb des Plangebietes  

Aufgrund des Planungsziels �± überwiegend Bestandssicherung �± können keine Eingriffe ermittelt werden, womit 
auch kein Kompensationsbedarf entsteht. Sollten aus Verkehrssicherungsgründen dennoch Fällungen von Einzel-
bäumen im festgesetzten Sondergebiet im Geltungsbereich des VBP notwendig werden sind diese nach der Baum-
schutzsatzung Frankfurt (Oder) zu ersetzen.   
 

5.2.3 Beschreibung der Fest setzungen des Plans  

Mit dem Vorhaben sind folgende zeichnerische Festsetzungen verbunden: 

�± Sondergebiet Ausflugsgastronomie mit einer GRZ von 0,4 (ohne Einschränkung der Überschreitung 
gem. BauNVO) und der Angabe von Baufenstern, 

�± Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung einschl. Stellplätze, 

�± verkehrsflächenbegleitende Grünflächen mit Integration von Stellplätzen, 

�± Waldflächen. 
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Weiterhin wird Folgendes textlich festgesetzt: 

�± die Kfz.-Stellplätze im Bereich der verkehrsflächenbegleitenden Grünflächen südlich der 
Fürstenwalder Poststraße sollen wasserdurchlässig und mit Rasen begrünbar gestaltet werden. 

5.2.4 Für die Umweltprüfung relevante Fachgesetze und Fachpläne und deren Ziele  

Nachfolgend werden die aus den einschlägigen Fachgesetzen (Naturschutzgesetze des Bundes und des Landes 
Brandenburg, Baugesetzbuch, Immissionsschutzgesetz) und den Fachplänen (Landschaftsrahmenplan, Flächennut-
zungsplan, Landschaftsplan) festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für das Vorhaben von Bedeutung sind, 
und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, zusammengestellt: 
 
» Immissionsschutz / Gefahrstoffe 

Durch gesetzliche Regelungen (insbesondere Bundesimmissionsschutzgesetz und dessen Verordnungen, DIN-
Normen u.a.) sind klare Vorgaben für die zulässigen Grenzwerte bei allen Arten von Emissionen und beim Um-
gang mit Gefahrstoffen in Abhängigkeit von den angrenzenden Nutzungen gegeben.  
 
» Abfall / Abwasser 

Im Zuge der Genehmigung von Anlagen wird auf der Grundlage des KrW / AbfG keine Anlage zugelassen, die 
nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht bzw. bei der die anfallenden Abfälle und das Abwasser nicht gem. 
den gesetzlichen Vorgaben beseitigt werden kann. Beeinträchtigungen von Umweltbelangen können damit für das 
Vorhaben nicht abgeleitet werden. 
 
» naturschutzfachliche Belange 

Die Fachgesetze für die naturschutzfachlichen Belange sind das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das 
Brandenburgische Naturschutzgesetz (BbgNatSchG). 
 
Naturschutzfachlich werden folgende Ziele formuliert: 

�± Erhaltung der touristisch hochwertigen Waldstruktur im Zusammenhang mit dem Erholungsgebiet 
Stadtwald Frankfurt (Oder), 

�± Integration von Flächen für die betreute Umwelterziehung zur Heranführung der Jugend an die 
heimische Tier- und Pflanzenwelt in Ergänzung zu den vorhandenen touristischen und 
umwelterzieherischen Angeboten. 

 

5.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

5.3.1 Zu erwartende Eingriffe in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes  

Nachfolgend werden die zu erwartenden allgemeinen Umweltauswirkungen beschrieben: 
 
» baubedingte Eingriffe durch: 

�± Baustellenzufahrten 

�± Baustellenbetrieb 

�± Lagerfläche 
 
» anlagebedingte Eingriffe durch: 

�± Einordnung von teilweise neuen Baukörpern auf den bisher baulich genutzten Standorten, 
 
» betriebsbedingte Eingriffe durch: 

�± Emissionen aus dem Kfz.-Verkehr, 

�± Gastronomiebetrieb, 

�± Umwelterziehung. 
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Die dargestellten Eingriffe sind aufgrund der realen Nutzung bereits vorhanden, so dass keine zusätzlichen erheb-
lich nachteiligen Umweltauswirkungen durch die Planung zu erwarten sind. Die nachfolgenden Schutzgüter werden 
daher nur kurz beschrieben. 

5.3.2 Schutzgut Boden  

» Bestandsbeschreibung 

Die Topografie des Standortes ist durch die Lage in einem Grund- und Stauchmoränengebiet geprägt, die Reliefe-
nergie, insbesondere der umliegenden Flächen, ist sehr hoch. Das Plangebiet selbst ist durch einen Höhenunter-
schied von ca. 6 m geprägt, das Sondergebiet begleitet flach geneigt die Fürstenwalder Poststraße. 
 
Im Plangebiet dominieren Geschiebemergel und -lehme, die durch Schluffe geprägt sind, stark sandig, kiesig, 
wechselnd steinig (Geologische Karte M 1 : 50.000, LANDESAMT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE 

BRANDENBURG). 
 
Die Baugebiete sind teilweise durch Aufschüttungen unterschiedlicher, standortfremder Bodenarten bzw. durch 
den Bauschutt der ehemals vorhandenen Bebauung geprägt und damit insbesondere durch die traditionelle Nutzung 
bereits gestört. 
 
Seltene Böden oder wertvolle Böden werden durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
Folgende Vorbelastungen der Bodenfunktionen sind gegenüber einem ungestörten optimalen Bodenzustand bezo-
gen auf die kartierten Biotoptypen vorhanden: 
 
Tabelle: biotoptypenbezogene Darstellung der Vorbelastungen der Böden 
Code Bezeichnung Vorbelastungen 
BEG einschichtige oder kleine Baumgruppen anthropogene Überformung, sekundäre Begrünung 

nach Nutzungsauflassung 
BH Hecken und Windschutzstreifen keine Vorbelastungen 
BLMB Laubgebüsche frischer Standorte, mit 

Bäumen überschirmt 
keine Vorbelastungen 

GMRR ruderale Wiesen, artenreiche Ausprägung ehemalige Nutzung mit Umbruch, teilw. Mahd 
GSMR Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoff-

reicher Standorte,  artenreiche Ausprägung 
keine 

OALO offene Lagerflächen überschüttete oder stark verdichtete Oberboden-
schicht 

OGG Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienst-
leistungsflächen (in Betrieb) 

hohe Vorbelastungen durch Versiegelung, Teilver-
siegelung und Verdichtung von Böden 

OSRR Einzel- und Reihenhausbebauung; Ruine ehemals bebaute Flächen mit teilversiegelten, teil-
befestigten und verdichteten Bereichen 

OVPO Parkplätze, nicht versiegelt, hoch verdichtete und überschüttete Flächen 
OVWO unbefestigter Weg hoch verdichtete Flächen ohne Vegetationsschicht 
OVWT teilversiegelter Weg (incl. Pflaster) befestigte Flächen mit einem relativ hohen Fugen-

anteil 
OVWV versiegelter Weg (Beton, Asphalt) voll versiegelte Fläche 
WLQS Eichenforste mit sonstigen Laubholzarten 

(incl. Roteiche) 
keine 

WLQW Eichenforste mit Birke keine 
WLRQ Robinienforst/-wald mit Eiche keine 
WLSR Laubholzforste sonstiger Laubholzarten 

inkl. Roteiche mit Robinie 
keine 

 
» Gesamtbewertung Schutzgut Boden im Bestand 

Die Leistungsfähigkeit der Böden ist im gegenwärtigen Zustand im Bereich der Waldflächen hoch und im Bereich 
der Bauflächen gering. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
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Aufgrund der laufenden Nutzung werden sich keine Änderungen gegenüber dem Bestand ergeben. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die Bestandssicherung, die mit dem Bebauungsplan durchgeführt wird, sind keine Veränderungen für das 
Schutzgut Boden abzuleiten. Eingriffe durch den Baustellenbetrieb im Sondergebiet sind temporär und damit nicht 
erheblich nachteilig einzuschätzen. 
 
» Vermeidung, Minderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Für das Schutzgut Boden wirken sich folgende Maßnahmen insbesondere in der Bauphase positiv aus, so dass auch 
temporäre Beeinträchtigungen optimal vermieden werden können: 

�± Verzicht auf Baustellenflächen in Bereichen mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 

�± Flächensparende Lagerung von Boden und Baustoffen 

�± Sicherung und sachgerechte Lagerung von Oberboden. 
 

5.3.3 Schutzgut Wasser  

» Bestandsbeschreibung 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Der Grundwasserflurabstand im Plangebiet beträgt über 60 m  
(Hydrogeologische Karte der DDR im M 1 : 50.000, Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Branden-
burg). 
Das Grundwasser ist gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt. 
Die Teufenlage des obersten Grundwasserleiters liegt bei über 60 m, die Teufenlage des obersten geschützten 
Grundwasserleiters liegt bei ebenfalls bei über 60 m. 
Die Grundwasserfließrichtung ist Ost mit einer Geschwindigkeit von kleiner 0,25 m je Tag. Westlich des Plange-
biets befindet sich eine Wasserscheide, die die Einzugsgebiete von Ost- und Nordsee trennt. 
Schichtenwasser steht saisonbedingt in einer Tiefe von über 10 m an. 
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann gegenwärtig im Plangebiet im Bereich der unbefestigten 
Flächen versickern bzw. schadlos Abfließen. Es ist kein Regenwasser-Kanalsystem vorhanden. Regenwasser wird 
temporär in kleinen Gartenteichen zurück gehalten. 
 
» Gesamtbewertung Schutz Wasser im Bestand: 

Der Wasserhaushalt ist durch eine standorttypische Grundwasserneubildung mit geringer Gefährdung des Grund-
wassers geprägt, anfallendes Niederschlagswasser kann naturnah im Wasserkreislauf zirkulieren. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Der vorhandene Zustand wird aufgrund der laufenden Nutzungen beibehalten. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die Bestandssicherung, die mit dem Bebauungsplan durchgeführt wird, sind keine Veränderungen für das 
Schutzgut Wasser abzuleiten. Eingriffe durch den Baustellenbetrieb im Sondergebiet sind temporär und damit nicht 
erheblich nachteilig einzuschätzen. 
Das Wasser kann analog dem Bestand vollständig im Plangebiet versickern bzw. verdunsten (in den Bereichen der 
Rückhaltung in kleinen Gartenteichen). 
 
» Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen für das Schutzgut Wasser 

Für das Schutzgut Wasser wirken sich folgende Maßnahmen positiv aus: 

�± Flächenentsiegelungen bzw. Vermeidung von Neuversiegelungen (wasserdurchlässige Kfz.-
Stellplätze) 

�± Anlage von dezentralen Rückhaltungs- und Versickerungsflächen 
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�± Baumpflanzungen 

�± Anlage von naturnahen flächigen Gehölzpflanzungen 

�± Anlage von naturnahen Gras- und Staudenfluren. 
 

5.3.4 Schutzgut Klima und Lufthygiene  

» Bestandsbeschreibung 

Das Standortklima wird gegenwärtig durch folgende Faktoren bestimmt: 

�± Waldklima,  

�± keine Kaltluftbildung und -abfluss aufgrund Bewaldung der Flächen 

�± Windverhältnisse eines nahezu geschlossenen Waldbestandes 

�± keine Extremklimate und damit gute Ausgleichswirkung für die durch das Stadtklima geprägten 
Bereich (hoher Erholungswert) 

 
Der Stadtwald liegt in der Hauptwindrichtung zur Stadt Frankfurt (Oder) und hat damit eine hohe Bedeutung für 
die Frischluftversorgung der Stadt. 
 
Der Bereich ist aufgrund der Lage im Wald durch eine sehr gute Luftqualität gekennzeichnet. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Der vorhandene Zustand wird aufgrund der laufenden Nutzungen beibehalten. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die Bestandssicherung, die mit dem Bebauungsplan durchgeführt wird, sind keine Veränderungen für das 
Schutzgut Standortklima und Luftqualität abzuleiten. 
 
» Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Für das Schutzgut Klima und Lufthygiene wirken sich folgende Maßnahmen positiv aus: 

�± Minimierung von Flächenversiegelungen, 

�± Baumpflanzungen, 

�± Gehölzpflanzungen, 

�± Anlage von sonstigen Vegetationsflächen. 
 

5.3.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen  

» Bestandsbeschreibung 

Aufgrund der ausschließlichen Bestandssicherung als Ziel des Bebauungsplans erfolgt die Einschätzung auf der 
Basis der Biotoptypenkartierung, nicht erhobene quantitative Daten werden durch Annahme einer durchschnittli-
chen Ausstattung mit Arten- und Lebensgemeinschaften je Biotoptyp eingeschätzt.  
Die nachfolgende Tabelle ist nach Flächengröße sortiert, so dass die Biotoptypen mit dem größten Flächenanteil 
zuerst aufgeführt sind, die Biotoptypen mit den geringsten Flächenanteilen dann am Ende der Tabelle. 
 
Tabelle: Biotoptypen - Bestand im Plangebiet 
Code Bezeichnung Fläche Prozent 
WLQS Eichenforste mit sonstigen Laubholzarten (incl. Roteiche) 4.411 m² 24 % 
GMRR ruderale Wiesen, artenreiche Ausprägung 3.250 m² 17 % 
OVWO unbefestigter Weg 3.018 m² 16 % 
OGG Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen (Aus-

flugsgastronomie - in Betrieb) 
2.846 m² 15 % 

WLRQ Robinienforst/-wald mit Eiche 2.150 m² 11 % 
BLMB Laubgebüsche frischer Standorte, mit Bäumen überschirmt 1.244 m² 7 % 
OSRR Einzel- und Reihenhausbebauung; Ruine 592 m² 3 % 
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OALO offene Lagerflächen 358 m² 2 % 
WLQW Eichenforste mit Birke 192 m² 1 % 
WLSR Laubholzforste sonstiger Laubholzarten inkl. Roteiche mit Robi-

nie 
181 m² 1 % 

BEG einschichtige oder kleine Baumgruppen 160 m² 1 % 
BH Hecken und Windschutzstreifen 117 m² 1 % 
GSMR Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte,  arten-

reiche Ausprägung 
96 m² 1 % 

OVPO Parkplätze, nicht versiegelt, 68 m² 0 % 
OVWT teilversiegelter Weg (incl. Pflaster) 10 m² 0 % 
OVWV versiegelter Weg (Beton, Asphalt) 3 m² 0 % 
 Gesamtfläche 18.696 m²  

   
Es sind keine gem. § 32 BbgNatSchG geschützten Flächen im Plangebiet vorhanden. 
 
 
» Angaben zum speziellen Artenschutz und zu Schutzgebieten  im Plangebiet  

Konkrete Angaben zu streng geschützten Arten im Plangebiet sind bei der Unteren Naturschutzbehörde nicht vor-
handen.  
In der direkten Nachbarschaft zum Plangebiet wurden jedoch Vorkommen des Eremiten (Osmoderma eremita) 
nachgewiesen. Diese Art wird im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) als prioritäre Art geführt 
und zählt somit zu den streng geschützten Arten. Die sehr speziellen Habitatansprüche dieser Art, die Struktur der 
im Plangebiet vorhandenen Forstbiotope und eine vertiefende Untersuchung von Bäumen durch einen Entomolo-
gen im Plangebiet lassen jedoch den Schluss zu, dass eine Besiedlung von Bäumen innerhalb des Plangebiets ge-
genwärtig nicht besteht.  
Sollten dennoch Vorkommen bestehen, die bei den durchgeführten Begehungen Vorort nicht ermittelt werden 
konnten, ist dies insoweit unproblematisch, da der Nutzungsdruck in den Waldflächen im Vergleich zum derzeiti-
gen Zustand nicht erhöht wird. Gleiches gilt auch für die im Plangebiet vorkommende Avifauna.  
Auf die in den Unterlagen der frühen Beteiligung dargestellten störenden Nutzungen wird im Ergebnis der Planung 
und zur optimalen Umsetzung der geplanten Nutzung (betreute Umwelterziehung) verzichtet (vgl. Kap.5.5.2).  
Verbotsbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG werden 
somit nicht berührt.  
 
In der weiteren Umgebung des Plangebiets befinden sich folgende FFH-Gebiete: 

�± östlich des Plangebiets in ca. 1,15 km Entfernung - Oberes Klingetal 

�± nordöstlich des Plangebiets in ca. 2,5 km Entfernung - Booßener Teichgebiet. 
Beide Gebiete haben aufgrund der Standortspezifika der einzelnen Schutzgebiete keine direkte Beziehung zum 
Standort. Verbundwirkungen über das Plangebiet hinweg sind nicht bekannt und aufgrund der Lage, der Ausbil-
dung des Naturhaushaltes und der gegenwärtigen Nutzung nicht zu vermuten. Weiterhin gibt es von den Schutzge-
bieten aus keine Blickbeziehungen bzw. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes der sensiblen FFH-Bereiche auf 
das Plangebiet. 
 
Als naturschutzfachlich hochwertiger Bereich befindet sich in ca. 500 m Entfernung das Quellgebiet der Klinge. 
Auch hier bestehen aufgrund der Topografie keine direkten Beziehungen zwischen dem Plangebiet und dem hoch-
wertigen Bereich. 
 
» Schutzgebiete und gem. BbgNatSchG geschützte Bereiche im Plangebiet  

Im Bereich des Plangebiets sind keine Schutzgebiete und keine gem. § 32 geschützte Biotope gem. BbgNatSchG 
vorhanden. 
 
» Potentiell natürliche Vegetation 

Die Potentiell natürliche Vegetation ist nach aktuellen Unterlagen (Hoffmann, Pommer: Potentiell natürliche Vege-
tation in Berlin und Brandenburg, Potsdam, 2005) ein Straußgras-Traubeneichen-Buchenwald im Komplex mit 
Hainrispengras-Hainbuchen-Buchenwald. 
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» Baumbestand  

Der gesamte Bereich des Plangebiets ist durch Baumbestand, insbesondere bewaldete Flächen, geprägt. 
Als Besonderheit befindet sich im Plangebiet unmittelbar an der vorhandenen Bebauung eine Eiche, die als Natur-
denkmal festgesetzt ist. 
Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes und der Schäden der letzten Jahre in Verbindung mit der Nähe zu 
bebauten Flächen und Flächen mit Besucherverkehr soll der Schutzstatus der Eiche parallel zum Aufstellungsver-
fahren des Bebauungsplans aufgehoben werden. Ein Erhalt des Baumes wird, soweit keine Gründe der Verkehrssi-
cherung dagegen sprechen, dennoch angestrebt. 
Der Baumbestand des Sondergebietes unterliegt der Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder). 
 
» Gesamtbewertung für das Schutzgut Tiere und Pflanzen: 

Der Bereich des Plangebiets ist für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sehr hochwertig, was insbesondere für die 
Eignung des Standortes für die Umwelterziehung von Bedeutung ist.  
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Der vorhandene Zustand wird aufgrund der laufenden Nutzungen beibehalten. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die Sicherung des Bestandes ohne eine wesentliche räumliche Ausdehnung der baulichen Nutzfläche  und 
die Zielstellung Ausflugsgastronomie mit betreuter Umwelterziehung sind keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten, durch die Maßnahmen der Umwelterziehung ist mit 
speziellen Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Pflanzungen, Nisthilfen) zu rechnen, die die vorhandene hohe Wer-
tigkeit weiter stärken.  
 
» Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen wirken sich folgende Maßnahmen positiv aus: 

�± Landschaftsgerechte Gestaltung und Einpassung von Bauwerken in die Umgebung 

�± Baumpflanzungen 

�± Anlage von naturnahen flächigen Gehölzpflanzungen 

�± Anlage von naturnahen Gras- und Staudenfluren 

�± Einordnung von Nisthilfen. 
 

5.3.6 Schutzgut Orts - und Landschaftsbild  

» Bestandsbeschreibung 

Das Ortsbild ist durch die Lage im Wald geprägt. Die Gebäude haben keinen guten baulichen Zustand und wirken 
durch die lediglich den Bestand erhaltenden Maßnahmen teilweise störend im Landschaftsbild. Zusätzlich befinden 
sich in der Umgebung temporäre Lagerflächen, die gegenwärtig auf das Landschaftsbild störend wirken. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung entsteht kein Baurecht auf der Fläche, der Zustand der Bebauung kann nicht 
grundlegend geändert werden, der Zustand bleibt aufgrund der vorhandenen Nutzung und kleinen, bestandserhal-
tenden Reparaturen erhalten. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung können die vorhandenen Gebäude baulich wesentlich verbessert bzw. abgebrochen 
und neu errichtet werden. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Aufwertung des Orts- und Landschaftsbilds 
erreicht werden. Weiterhin können die Gestaltungen in der Freianlage und den Waldgebieten, die für die aktive 
Umwelterziehung genutzt werden sollen, helfen, ein für den Standort typisches Landschaftsbild zu entwickeln. 
 
» Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Für das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild wirken sich folgende Maßnahmen positiv aus: 
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�± Landschaftsgerechte Gestaltung und Einpassung von Bauwerken in die Umgebung, 

�± Baumpflanzungen, 

�± Anlage von naturnahen flächigen Gehölzpflanzungen, 

�± Anlage von naturnahen Gras- und Staudenfluren. 
 

5.3.7 Schutzgut Mensch  

» Bestandsbeschreibung 

Der Bereich des Plangebietes hat für die Bevölkerung und die Gesundheit des Menschen gegenwärtig folgende 
Bedeutung: 

�± Freizeit/Erholung: 

�y bedeutendes Naherholungsgebiet für das Stadtgebiet von Frankfurt (Oder), 

�y wichtiger und zentral gelegener Ausgangspunkt vieler Freizeitaktivitäten im Stadtwald Frankfurt 
(Oder). 

  

�± Wohnen: 

�y der Standort dient als Wohnstandort für den Betreiber der Anlage.  
 
Der Stadtwald hat eine hohe Bedeutung für die Frischluftversorgung der Stadt Frankfurt (Oder). 
 
» Gesamtbewertung für den Menschen im Bestand: 

Für die Bevölkerung und die Gesundheit des Menschen hat das Gebiet eine hohe Bedeutung als Naherholungsge-
biet.  
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Aufgrund der laufenden Nutzung werden sich keine Änderungen gegenüber dem Bestand ergeben. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch die Herstellung eines guten baulichen Zustandes im Bereich des Sondergebietes und die Neuordnung der 
Verkehrsflächen wird zusammen mit dem Landschaftsbild auch der Erholungswert wesentlich erhöht. Auch die 
nach Durchführung des Planes mögliche betreute Umwelterziehung wirkt positiv auf den Menschen. 
 
» Vermeidung, Verminderung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Für den Menschen wirken sich folgende Maßnahmen positiv aus: 

�± Landschaftsgerechte Gestaltung und Einpassung von Bauwerken in die Umgebung, 

�± Baumpflanzungen, 

�± Anlage von naturnahen flächigen Gehölzpflanzungen, 

�± Anlage von naturnahen Gras- und Staudenfluren, 

�± Durchführung einer aktiven und betreuten Umwelterziehung. 
 

5.3.8 Schutzgut Kultur - und andere Sachgüter  

» Bestandsbeschreibung 

Bodendenkmale sind im Bereich des Plangebiets nicht bekannt. 
 
Von der ehemaligen Bebauung als Ausflugslokal sind nur noch einige ehemalige Nebengebäude vorhanden, weite-
re Sachgüter mit Wert sind nicht mehr bzw. nur als Grundmauern vorhanden. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Aufgrund der laufenden Nutzung werden sich keine Änderungen gegenüber dem Bestand ergeben. 
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» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung des Planes kommt es zu einer Aufwertung der Sachgüter durch Neuinvestition und Neubau. 
 
» Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Nachteilige Auswirkungen sind auch bei Durchführung des Planes nicht zu erwarten. 

5.3.9 Wechselwirkunge n zwischen den Schutzgütern  

» Bestandsbeschreibung 

Der Standort ist insbesondere durch intensive Wechselwirkungen zwischen der Naturausstattung und dem erho-
lungssuchenden Menschen geprägt.  
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Aufgrund der laufenden Nutzung werden sich keine Änderungen gegenüber dem Bestand ergeben. 
 
» Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Aufgrund der Zielstellung der Planung mit Orientierung auf Ausflugstourismus und Umwelterziehung werden diese 
Wechselwirkungen weiter gestärkt. 
 
» Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Es sind keine nachteiligen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten. 
 

5.4 Gesamtbewertung der Umweltausw irkungen, Bewältigung der naturschutzrechtlichen Ei n-
griffsregelung  

Nachfolgend werden nach konkreter Ermittlung der Umweltauswirkungen die Maßnahmen dargestellt, die geplant 
sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung des Plans oder Programms zu ver-
hindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen bzw. zu kompensieren. 
 

5.4.1 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen  

Die wesentlichen Umweltauswirkungen, die nach Realisierung der Planung zu erwarten sind, bilden: 

�± Erneuerung der vorhandenen Bausubstanz auf den bisher bebauten Flächen, 

�± Erhöhung Gastronomiebetrieb, 

�± Neuordnung der Kfz.-Stellplätze bei annähernd gleicher Kapazität wie im Bestand.  
 
Dadurch, dass mit dem Bebauungsplan lediglich der Bestand gesichert und die Verkehrsflächen neu geordnet wer-
den, sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

5.4.2 Ermittlung der Umweltauswirkungen anhand von Vergleichswerten und verbale Einschä t-
zungen  

Nachfolgend wird die zu erwartende Neuversiegelung im Plangebiet anhand einer Vergleichsfläche durch Bewer-
tung des Ausgangszustandes und des geplanten Zustandes ermittelt 
 
Tabelle: Ermittlung der Neuversiegelung durch Vergleich Bestand und Planung 
Bezeichnung Fläche Faktor  Vergleichsfläche 
    
Bestand    
einschichtige oder kleine Baumgruppen 160 m² 1 160 m² 
einschichtige oder kleine Baumgruppen 160 m² 1 160 m² 
Hecken und Windschutzstreifen 117 m² 1 117 m² 
Laubgebüsche frischer Standorte, mit Bäumen überschirmt 1.244 m² 1 1.244 m² 
ruderale Wiesen, artenreiche Ausprägung 3.250 m² 0,9 2.925 m² 



 

29 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  VBP-14-���������³�:�D�O�G�K�D�X�V���5�R�V�H�Q�J�D�U�W�H�Q�´    
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan     Stand: 03.07.2013 

Staudenfluren (Säume) frischer, nährstoffreicher Standorte,  
artenreiche Ausprägung 

96 m² 1 96 m² 

offene Lagerflächen 358 m² 0,4 143 m² 
Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen 
(in Betrieb) 

2.846 m² 0,3 854 m² 

Einzel- und Reihenhausbebauung; Ruine 592 m² 0,3 178 m² 
Parkplätze, nicht versiegelt, 68 m² 0,6 41 m² 
unbefestigter Weg 3.018 m² 0,5 1.509 m² 
teilversiegelter Weg (incl. Pflaster) 10 m² 0,2 2 m² 
versiegelter Weg (Beton, Asphalt) 3 m² 0 0 m² 
Eichenforste mit sonstigen Laubholzarten (incl. Roteiche) 4.411 m² 1 4.411 m² 
Eichenforste mit Birke 192 m² 1 192 m² 
Robinienforst/-wald mit Eiche 2.150 m² 1 2.150 m² 
Summe 18.675 m²  14.182 m² 
    
Planung    
Erhaltung: Laubgebüsche frischer Standorte 459 m² 1 459 m² 
Sondergebiet Ausflugsgastronomie 2.827 m² 0,3 848 m² 
Straßenneubau 1.065 m² 0 0 m² 
Neuanlage:  öffentliche Grünfläche 492 m² 0,9 443 m² 
Neuanlage: private Grünfläche 67 m² 0,9 60 m² 
Waldgebiet mit Schwerpunkt Umwelterziehung 13.785 m² 0,9 12.407 m² 
Summe 14.344 m²  14.217 m² 
    
Differenz Neuversiegelung   35 m² 

 
Erläuterungen zur Tabelle: 
Der Faktor gibt je Biotoptyp einen Vergleichswert für das Schutzgut Boden an, der am Standort mit der Flächen-
nutzung erreicht wird. Die Faktoren können maximal den Wert 1 erreichen (volle Leistungsfähigkeit des Schutzgu-
tes Boden) und minimal den Wert 0 (keine Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Boden = Vollversiegelung), Zwi-
schenwerte zeigen einen unterschiedlichen Grad von Einschränkungen für die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes 
Boden an. 
Die Vergleichsfläche, die eine theoretische Fläche mit voller Funktion darstellt, reduziert sich damit entsprechend 
der Nutzungsintensität der Fläche. 
Durch Differenzbildung kann dann aus dem Vorwert der Fläche (Bestand) und dem geplanten Wert (Planung) der 
Anteil der Neuversiegelung ermittelt werden. 
Diese Differenz wird für die Bemessung der notwendigen Kompensationsmaßnahmen zu Grunde gelegt und stellt 
den theoretischen Anteil Vollversiegelung dar, teilversiegelte bzw. sonst in der Leistungsfähigkeit beeinträchtigte 
Flächen sind hiermit anteilig zum ermittelten Anteil berücksichtigt. 
 
Aus dem Vergleich ist keine Neuversiegelung abzuleiten, die vorhandenen baulich genutzten Flächen und die 
Waldflächen bleiben nahezu unverändert erhalten, die Verkehrsflächen werden neu geordnet. 
 
Zur Darstellung des Kompensationsbedarfes nach Biotoptypen werden nachfolgend Biotoptypengruppen in Be-
stand und Planung gegenüber gestellt: 
 
Die folgende Tabelle stellt eine flächenmäßige Zusammenstellung nach Biotoptypengruppen (vor und nach dem 
Eingriff) dar.  
Eine Biotopgruppe entspricht der Teilmenge einer Biotopklasse gem. Kartieranleitung Brandenburg und wird 
durch die entsprechend verbal gekennzeichnete Wertigkeit abgegrenzt. Damit wird ein Vergleich der Eingriffssitu-
ation biotoptypenbezogen möglich. Die Biotoptypen wurden entsprechend dem Grad der Beeinträchtigungen bzw. 
nach dem Schutzstatus analog der Einteilung des Brandenburger Biotopschlüssels zusammengefasst. Welche Bio-
toptypen in welchen Gruppen enthalten sind, ist jeweils in Klammern dargestellt. 
Mit dem Vergleich der Biotoptypengruppen kann dargestellt werden, inwiefern gleichartige Kompensationsmaß-
nahmen im Rahmen des Vorhabens durchgeführt werden.  
 
Tabelle: Vergleich nach Biotoptypengruppen - Gegenüberstellung Bestand und Planung 
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Biotopgruppe Bestand Planung Differenz 
naturnahe Gras- und Staudenfluren (GMRR GSMR ) 3.346 m² 0 m² -3.346 m² 
naturnahe Laubgebüsche und Feldgehölze (BEG BH 
BLMB EBLM ) 

1.521 m² 459 m² -1.062 m² 

naturnahe Wälder und Forsten (NWL WLQS WLQW 
WLSR ) 

4.784 m² 13.785 m² 9.001 m² 

naturferne Wälder und Forsten (WLRQ ) 2.150 m² 0 m² -2.150 m² 
anthropogen geprägte Biotope (NPS NPSP ) 0 m² 559 m² 559 m² 
versiegelte Flächen im Siedlungsbereich (NOVS OGG 
OVWV ) 

2.849 m² 1.065 m² -1.784 m² 

teilversieg./verdicht. Flächen im Siedlungsbereich. 
(NOSS OALO OSRR OVPO OVWO OVWT ) 

4.046 m² 2.827 m² -1.219 m² 

 
Alle Gras- und Staudenfluren, einige Wege und einige derzeit als Lagerflächen genutzte Bereiche werden in der 
Planung als Waldflächen erfasst, so dass die Differenz der Waldflächen zwischen Bestand und Planung in der 
Tabelle erklärbar wird �± tatsächlich bleiben die Waldflächen in dem vorhandenen Umfang vorhanden. Die Bilan-
zierung wurde jedoch auf der Grundlage des Bebauungsplans erarbeitet, die die Wege im Wald nicht darstellt. Es 
ist vorgesehen, den Anteil Offenflächen in den dargestellten Waldflächen analog dem Bestand zu erhalten. Die in 
der Planung als öffentliche und private Grünflächen (anthropogen geprägte Biotope) dargestellte Flächen sind im 
Bestand teilweise als Waldfläche erfasst, da es sich hier um Randbereiche des Waldes erfasst. Auch hier ist die 
Zuordnung aufgrund der Planzeichnung, hier unter Berücksichtigung des Waldrechts, Ursache für die Abweichung. 
 
Für die im Plangebiet vorhandenen Arten- und Lebensgemeinschaften ergeben sich daraus keine Änderungen und 
es sind damit keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen abzuleiten. 
 
Für den Menschen steigt der Erholungswert mit dem Ausbau der Gastronomie an dem Standort, der bereits traditi-
onell Start- und Endpunkt der Freizeitbeschäftigungen im Stadtwald Frankfurt (Oder) ist. Weiterhin kann die fach-
lich begleitete Umwelterziehung zu einem besseren Verständnis des Naturhaushalts und damit zu einem sorgsame-
ren Umgang mit den natürlichen Ressourcen beitragen. 
 
Gegenüber dem gegenwärtigen Zustand wird sich das Orts- und Landschaftsbild der Fläche durch die bauliche 
Neuordnung verbessern. 
 

5.4.3 Vermeidungs -, Minderungs - und Schutzmaßnahmen  

�± keine Neuversiegelung durch Nutzung der bisher bebauten Flächen, 

�± keine Veränderung der bisher naturnahen Flächen durch vollständige Erhaltung der Waldflächen, 

�± Sicherung und sachgerechte Lagerung von Oberboden während der Bauarbeiten, 

�± Trennung von Ober- und Unterboden im Zuge der Bauarbeiten 

�± dezentrale Niederschlagsversickerung in unmittelbarer Nähe der versiegelten Flächen  

�± Schutz von Bäumen, einschließlich der Wurzelbereiche, vor Beschädigungen durch den Baubetrieb 

�± Landschaftsgerechte Gestaltung und Einpassung von Bauwerken in die Umgebung  

�y landschaftstypische bzw. nutzungsspezifische Gestaltung der Baukörper, 

�y Baumpflanzungen, 

�y Anlage von naturnahen flächigen Gehölzpflanzungen, 

�y Anlage bzw. Erhaltung von naturnahen Gras- und Staudenfluren im Bereich von Waldflächen 

�y Begrünung der Straßennebenflächen und Schaffung wasserdurchlässiger, ggf. begrünter Kfz.-
Stellplätze. 

 
Bewertung:  
Die gewählten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen führen dazu, dass keine erheblich nachteiligen Umwelt-
auswirkungen bei Realisierung der Planung zu erwarten sind. 
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5.4.4 Kompensationsmaßnahmen  

Es wurden keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt, die einer Kompensation bedürfen.  
Mit dem Vorhaben werden keine Kompensationsmaßnahmen notwendig. 
 

5.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten  

5.5.1 Standortalternativen und Beg ründung der getroffenen Auswahl im Hinblick auf die U m-
weltauswirkungen  

Eine Betrachtung der Standortalternativen wurde im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans verzichtet. 
Die Planung entspricht den Vorgaben der Rahmenplanung für den Frankfurter Stadtwald (ENTWICKLUNGSKONZEPT 

FÜR DEN ERLEBNISRAUM FRANKFURTER STADTWALD ) in dem eine Erörterung von Standortalternativen durchge-
führt wurde. Außer-dem wird der Standort bereits lange Zeit als Start- und Endpunkt von Freizeitaktivitäten im 
Stadtwald Frankfurt (Oder) in Verbindung mit einer Gastronomieeinrichtung genutzt (vgl. Kap. 1.1.1). 
Mit der planungsrechtlichen Sicherung der Ausflugsgastronomie an diesem Standort können aufgrund der beste-
henden Nutzung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen in anderen Bereichen des Waldes vermieden werden. 
Eine Neuerrichtung in räumlicher Nähe würde zu vermeidbaren Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts führen. 

5.5.2 Alternative Nutzungskonzepte und Begründung der getroffenen Auswahl im Hinblick auf 
die Umwel tauswirkungen  

Aufgrund der Lage der Fläche am Start- und Endpunkt vieler Wanderwege wurde bereits früher erkannt, dass hier 
die Einordnung einer gastronomischen Einrichtung zur Unterstützung des Erholungswertes optimal ist.  
Die Ergänzung des Angebotes durch eine betreute Umwelterziehung ist zeitgemäß. 
 
Im Zuge des Vorentwurfes waren weitergehende Nutzungen im Bereich der Waldflächen geplant (Freilichtbühne, 
größerer Spielplatz, ggf. Kfz.-Stellplätze), die nach Prüfung im Rahmen der Planung zu erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen führen würden. Aus diesem Grund wurde das Nutzungskonzept entsprechend den Ergebnis-
sen der vorliegenden Planung angepasst. 
 

5.6 Zusätzliche Angaben  

5.6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung  

Es wird auf fehlende örtliche Messungen/Erhebungen und Einstellung der Daten in Berechnungsmodelle hingewie-
sen (insbesondere betreffs Boden, Wasserhaushalt, Standortklima, Tiere und Pflanzen, Luftqualität, Lärm, sonstige 
Emissionen). Deren genaue Erhebung würde im Verhältnis zu der Eingriffssituation zu einem unzumutbar hohen 
Aufwand führen und die Ergebnisse würden von den verwendeten Erfahrungswerten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
nur in geringem Maße abweichen. 
Datengrundlage bildeten allgemein verfügbare Informationen (vorhandenes Kartenmaterial), aus dem hinreichend 
genau die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen auf der Basis des allgemeinen Kenntnisstandes be-
stimmt werden können. 
 

5.6.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung  

Nach dem Baugesetzbuch sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Bebau-
ungsplanes eintreten, zu überwachen (§ 4c BauGB). Ziel dieser Überwachung ist die frühzeitige Ermittlung insbe-
sondere unvorhergesehener Auswirkungen und ggf. das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen.  
 
Für zahlreiche Umweltauswirkungen bestehen in Deutschland bereits engmaschig fachgesetzliche Überwachungs- 
und Kontrollverfahren. Diese können im Rahmen des Monitoring von der Gemeinde für die Überwachung genutzt 
werden. Die Fachbehörden sind dabei nach § 4 (3) BauGB verpflichtet, die Gemeinde (bzw. das für Bauleitpla-
nung zuständige Amt) über ihnen vorliegende Informationen über erhebliche Umweltauswirkungen eines Bebau-
ungs-planes zu unterrichten. 
 
» Monitoringkonzept für die erheblichen Umweltauswirkung 
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Aufgrund der Vorgaben der Planung sind keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass 
keine speziellen Maßnahmen der Umweltüberwachung nötig werden. 
 
» Monitoringkonzept für die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen 

Aufgrund der engen Nutzungseinschränkungen durch die Festsetzung des Plans, unter Beibehaltung der bisher in 
Anspruch genommenen Fläche, bestehen aus fachlicher Sicht auch keine Prognoseunsicherheiten hinsichtlich der 
ermittelten Umweltauswirkungen, so dass sich hier ebenfalls keine Überwachungsmaßnahmen ableiten lassen.  
Sonstige nachteilige unvorhergesehene Umweltauswirkungen, die möglicher Weise erst nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung und der Abwägung sein 
konnten, können nicht Bestandteil des Monitoringkonzeptes werden. Das für die Bauleitplanung zuständige Amt 
der Stadt Frankfurt (Oder) ist in diesem Zusammenhang auf Informationen der Fachbehörden bzw. der Bürger über 
unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen angewiesen, um gegeben falls Abhilfemaßnahmen zu ergrei-
fen. 
 

5.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts  

5.7.1 allgemeine Beschreibung der Bestandssituation und der daraus folgenden Umweltau s-
wirkungen  

Mit der vorliegenden Planung wird der Bestand gesichert und die Grundlage für die Erneuerung der Bebauung auf 
dem Standort zur Aufwertung der Versorgungsqualität an diesem zentralen und wichtigen Punkt für die Unterstüt-
zung der Freizeitaktivitäten und die Erweiterung des Umweltbildungsangebotes gelegt. 
Vorhandene hochwertige Flächen bleiben vollständig erhalten, es können keine erheblich nachteiligen Umwelt-
auswirkungen abgeleitet werden. 
 
Tabelle: Übersicht über die Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Schutzgut Leistungsfähigkeit 1) 

im Bestand 
Leistungsfähigkeit 
nach Realisierung des 
Vorhabens 

Beeinträchtigung der Leistungs-
fähigkeit und Kompensationsbe-
darf  

Bevölkerung und 
Gesundheit des 
Menschen 

hoch sehr hoch keine, geringe Aufwertung durch 
verbesserte Nutzungsmöglichkeiten 

biologische Viel-
falt, Fauna und 
Flora 

hoch hoch keine 

- Baumbestand hoch hoch ggf. Kompensationsbedarf nach 
Baumschutzverordnung und lan-
deseinheitlichen Regelungen im SO 

Boden mittel mittel keine 
Wasserhaushalt hoch hoch keine 
Standortklima sehr hoch sehr hoch keine 
Luftqualität sehr hoch sehr hoch keine 
Orts- und Land-
schaftsbild  

gering hoch keine, Aufwertung durch Wieder-
herstellung eines geordneten Orts-
bildes 

Kultur- und Sach-
güter 

sehr gering sehr gering keine 

Wechselwirkungen mittel mittel keine 
1)  - die Leistungsfähigkeit der Schutzgüter wird in 5 Stufen verbal eingeschätzt: sehr hoch - hoch - mittel - gering - 
sehr gering 
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5.7.2 Gegenüberstellung der erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen und geplanter 
umweltrelevanter Maßnahmen  

Es wurden keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt.  
Im Verlauf der Planung wurde das Nutzungskonzept entsprechend angepasst, so dass eine Bebauung nur im Rah-
men der vorhandenen baulichen Nutzungen erfolgt und die Aktivitäten in der Freianlage standorttypisch für betreu-
te Maßnahmen der Umwelterziehung im Wald entsprechend angepasst wurden. 
 
Die Planung wurde damit den standörtlichen Gegebenheiten optimal angepasst und Eingriffe wurden vermieden. 
 

5.7.3 Beschreibung verbleibender erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen  

Mit der Planung konnten keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt werden. 
Die hohe vorhandene Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts bleibt in vollem Umfang erhalten, die vorhandenen 
Nutzungen werden für die Wiederbelebung der ehemaligen Nutzung des Standortes mit optimaler Lage wieder 
verwendet, ohne weitere Flächen in Anspruch zu nehmen. 
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7 BETEILIGUNGEN 
 
7.1 Frühe Beteiligung am Planverfahren  
 
7.1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB  
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in Form einer Bürgerversammlung  am 19.08.2008 statt. Es gab keine  Beteiligung von Seiten der Öffentlichkeit. 
 
7.1.2 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB  
Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, die Behörden und die benachbarten Gemeinden erhielten im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
(Frist für die Beteiligung endete am 25.08.2008) die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme. Die in der frühen Beteiligung gegebenen Hinweise sind in die 
Bearbeitung des Entwurfsbeschlusses eingeflossen.  
 
7.2 Beteiligung am Entwurf des Bebauungsplans  
 
7.2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.2  BauGB  
Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand durch die öffentliche Auslegung im Zeitraum 24.03- 26.04.2011 statt. 
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18 Ortsvorsteher 
Rosengarten 
Herr Buchwald 
 

 05.04.2011 Durch den Bebauungsplan werden Belange des 
Ortsteiles Rosengarten berührt. Es wird insbesonde-
re darum gebeten sicherzustellen, dass: 
1.  keine Nutzungseinschränkungen für die vorgese-
henen Parkplätze  zugelassen werden. Insbesonde-
re sollen keine Gebühren erhoben oder die Nutzung 
auf Gäste des "Waldhauses Rosengarten" be-
schränkt werden. Die Anzahl soll so bemessen sein, 
dass neben den Gästen des  Waldhauses auch an-
dere Nutzer, z.B. rbb-Lauf oder Erholungssuchende, 
ausreichend Parkmöglichkeiten vorfinden. Für die 
Parkplätze sollten nur 
- das Gelände des Waldhauses selbst (Pensions- 
und andere Gäste, Eigentümer, Personal) 
- der Bereich der jetzt vorhandenen Wendeschleife 
am Waldhaus Rosengarten und  

Inte-
resse 
der 
Allge-
ge-
mein
heit 
an 
einer 
ge-
rech-
ten 
Bo-
den-
nut-
zung 

Inte-
resse 
an 
der 
Nut-
zung 
des 
priva-
ten 
Eigen
gen-
tums 
 

Zu 1.: Ein großer Besucher- und Auffangparkplatz 
wurde durch die Stadt am Eingang Stadtwald er-
richtet. Die Parkplätze am Waldhaus werden für 
die Waldhaus-Besucher beschränkt, da es sich 
um bauordnungsrechtlich notwendige Stellplätze 
der Vorhabenträgerin handelt. Es soll eine Park-
platzsuchverkehr in den Stadtwald unterbunden 
werden. Gebühren werden für die notwendigen 
Stellplätze des Vorhabens durch die Vorhabenträ-
gerin nicht erhoben. Bei Großveranstaltungen 
werden geeignete Sonderregelungen getroffen. 
Ein Einfahren in den Wald soll weitestgehend ver-
hindert werden, dazu zählt auch der Zufahrtsbe-
reich zum Waldhaus. 
 
Zu 2.: Die vorhandenen Wanderwege bleiben 

Ergän
gän-
zun-
gen in 
der 
Be-
grün-
dung 
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- die Straßenränder der Fürstenwalder Poststraße 
eingeplant werden.  
Ein Einfahren in den Waldbereich sollte untersagt 
werden. 
 
2.  die vorhandenen Wanderwege 
- vom Waldhaus Rosengarten zur Schutzhütte am 
Weinbergweg 
- vom Waldhaus Rosengarten vorbei an der Klinge-
quelle und der ehemaligen Waldbühne über den 
Weinberg nach Rosengarten und 
- parallel zur Fürstenwalder Poststraße hinter dem 
Waldhaus Rosengarten erhalten bleiben. 
 
3. die Anzahl von Veranstaltungen mit lauter Musik 
im Freien sollte mit Rücksicht auf andere Erholungs-
suchende und aus Naturschutzgründen auf zehn pro 
Jahr begrenzt werden. 
 
4.  Das Befahren der Fürstenwalder Poststraße soll-
te auch weiterhin nur bis zum Waldhaus Rosengar-
ten gestattet werden. 
  
Die Jagdgenossenschaft Rosengarten stimmt der 
Stellungnahme des Ortsbeirates zu und erklärt, dass 
unter Berücksichtigung der o.a. Forderungen eine 
wesentliche Einschränkung der jagdlichen Nutzung 
nicht erkennbar ist. 
 

vollständig erhalten. 
 
Zu 3.: Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im 
Durchführungsvertrag entsprechend den Vorga-
ben der Freizeitlärm-Richtlinie, nicht mehr als 10 
zusätzliche Veranstaltungen im Freien pro Jahr, 
nur in der Sommersaison sowie an nicht mehr als 
2 aufeinanderfolgenden Wochenenden durchzu-
führen. Es werden dabei vergleichbare maximale 
Lärmpegelwerte für Kurgebiete angesetzt: Tag 45 
dB(A); Ruhezeit 45 dB(A); Nacht 35 dB(A)).  
Die Öffnungszeiten der Gastronomie des Wald-
hauses Rosengarten sind Montag bis Sonntag 
täglich von 11:00 bis 18:00 Uhr. Die Betriebszeiten 
werden ebenfalls im Durchführungsvertrag festge-
halten. 
Eine Immissionsbelastung durch Lärm oder 
Schadstoffe ist bei Einhaltung dieser Vorgaben 
durch die geplante Nutzung nicht zu erwarten. 
 
Zu 4.: Diese Regelung bleibt erhalten 
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7.2.2 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
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1 FWA mbH 
Herr Pape 
 

 20.03.2013 
 

Die Stellungnahme ersetzt eine erste Stellungnahme 
vom 01.02.2011 
Für die Entsorgung des Grundstückes werden die 
Weiternutzung der vorhandenen sowie die Errich-
tung einer neuen abflusslosen Sammelgrube auf 
dem Grundstück abgelehnt. 
Durch die vorhandenen öffentlichen Abwasseranla-
gen vor dem Grundstück unterliegt der Eigentümer 
dem Anschluss- und Benutzerzwang.  
 
Nach Antragstellung durch den Grundstückseigen-
tümer erfolgt durch die FWA mbH die Errichtung 
einer Hauspumpenstation mit 2 Pumpen ca. 1 m 
hinter der Grundstücksgrenze bevorzugt nahe der 
Grundstückszufahrt. Der Standort muss zu War-
tungszwecken von der Straße aus frei zugänglich 
sein. Die Betreibung erfolgt durch die FWA mbH.  
Der Grundstückseigentümer bezahlt die Kosten für 
die Herstellung eines Abwassergrundstückanschlus-
ses lt. Preisblatt. Der erforderliche Stromanschluss 
(Kraftstrom) für das Pumpwerk muss vom Grund-
stückseigentümer bezogen werden. Zur Rückrech-
nung der Energiekosten wird dann ein entsprechen-
der Vertrag vereinbart.  
Die Weiterverlegung der Grundstücksleitungen er-
folgt durch den Eigentümer. Die spätere Anbindung 
perspektivischer Gebäude ist einzuplanen. Für die 
Ausarbeitung der technischen Planung empfehlen 
wir einen geschulten Installateur, Planer oder Archi-
tekten zu binden.  
Für die Ableitung von fetthaltigem Schmutzwasser z. 
B. aus einer Gaststättenküche wird gem. §9 AEB der 
Einbau eines Fettabscheiders notwendig. Dieser ist 

--- --- Mit dem geplanten Gastronomieneubau mit Be-
treiberwohnung erfolgt der Anschluss an Abwas-
serdruckleitung mit Fettabscheider und Hauspum-
penstation mit 2 Pumpen in der von der FWA be-
schrieben Weise. 
 
Die Hinweise werden beachtet. 

Ja, es 
erfolgt 
ein 
Direk-
tan-
schlus
s an 
die 
an-
gren-
zende 
FWA- 
Lei-
tung 
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durch eine Fachfirma nach Wasserhaushaltsgesetz 
zu errichten und zu betreiben. Durch den Grund-
stückseigentümer sind regelmäßige und nachweisli-
che Kontrollen durchzuführen.  
Die vorhandene Sammelgrube ist mit Inbetriebnah-
me der Hauspumpenstation außer Betrieb zu neh-
men.  
Der vorhandene Trinkwasseranschluss wird unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Planung als aus-
reichend eingeschätzt.  
 

    Zusätzliche Hinweise aus einer älteren Stellungnah-
me FWA vom 01.02.2011: Das Grundstück ist an 
das zentrale Trinkwassernetz der FWA mbH ange-
schlossen. Inwiefern eine Erneuerung bzw. Erweite-
rung der Anschlussleitung erforderlich wird, kann 
erst nach Vorlage konkreter Bauunterlagen festge-
legt werden.  
Das auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser 
wird in einer abflusslosen Sammelgrube (ca. 27 m³) 
�H�U�I�D�V�V�W�����« 
 
Zusätzliche Hinweise aus einer älteren Stellungnah-
me FWA vom 22.03.2011: Bezüglich der Vorgaben 
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist die bis 
zum Grundstück führende Versorgungsleitung für die 
Trinkwasserversorgung ausreichend. Löschwasser 
kann nicht über diese Leitung bereitgestellt werden.  
 

--- ---   

2 Stadtwerke 
FFO Netzges. 
Gas, Frau 
Schubert 

 07.03.2011 Im betroffenen Planungsgebiet sind keine Erdgaslei-
tungen vorhanden. Eine erdgastechnische Erschlie-
ßung des Planungsgebietes ist zurzeit nicht vorge-
sehen. Gegen den o. g. vorhabenbezogenen Bebau-

--- --- Keine Abwägung erforderlich --- 
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ungs-plan erheben wir keine Einwände. 
 

3 Stadtverkehrs-
gesellschaft 
FFO mbH 
Herr Vandam 

 08.03.2011 keine Einwände, Ergänzungen oder Einschränkun-
gen und Bemerkungen. 
Das Gelände wird durch unser Verkehrsnetz nicht 
berührt.  
Unsere Linie 982 wendet "Am Wildpark". 
 

--- --- Keine Abwägung erforderlich --- 

4 Regionale Pla-
nungsgemein-
schaft Oder-
land-Spree 
Regionale Pla-
nungsstelle 
Herr Rump / 
Herr Rietzel 
 

 09.03.2011 Der aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan 
�G�H�U���6�W�D�G�W���)�U�D�Q�N�I�X�U�W�����2�G�H�U�����H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W�H���9�%�3���Ä�:�D�Od-
�K�D�X�V���5�R�V�H�Q�J�D�U�W�H�Q�³���E�H�I�L�Q�G�H�W���V�L�F�K���L�Q���h�E�H�U�H�L�Qstim-
mung mit den regionalen Zielsetzungen der Raum-
ordnung.  
In dem VB-Plangebiet der Stadt Frankfurt (Oder) im 
Bereich des Nah-erholungsgebietes Stadtwald soll 
das traditionelle Erholungsziel Waldhaus Rosengar-
ten auf einer Fläche von insgesamt 1,87 ha (davon 
ca. 0,3 ha Sondergebietsfläche) als Ausflugsgast-
stätte umgestaltet und wiederbelebt werden.  
Der Geltungsbereich des VBP befindet sich außer-
halb des im LEP B-B dargestellten Freiraumverbun-
des, der zu sichern ist und in seiner Funktionsfähig-
keit zu erhalten ist.  
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Umsetzung der beschlossenen 
�5�D�K�P�H�Q�S�O�D�Q�X�Q�J���]�X�P���Ä�(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�Jskonzept für den 
�(�U�O�H�E�Q�L�V�U�D�X�P���)�U�D�Q�N�I�X�U�W�H�U���6�W�D�G�W�Z�D�O�G�³���J�H�V�F�K�D�I�I�H�Q���� 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Ausstrah-
lungskraft der ehemaligen Ausflugsgaststätte als 
wichtiger Anlauf- und Ausgangspunkt für die Naher-
holung im Frankfurter Stadtwald wieder zu erlangen. 
Begleitend dazu sind positive Wirkungen hinsichtlich 

--- --- Keine Abwägung erforderlich --- 
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d. wirtschaftlichen Stärkung und der Erhöhung der 
Attraktivität des Oberzentrums Frankfurt (Oder) für 
die Umlandgemeinden zu erwarten. 
 

5 Landesamt für 
Bergbau, Geo-
logie und Roh-
stoffe 
Frau Sitschick 
 

 18.03.2011 Der Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes 
liegt vollständig innerhalb des gem. § 7 BbergG er-
teilten Erlaubnisfeldes Pillgram (11-1525).  
Rechtsinhaber der bis 26.7.2012 gültigen Erlaubnis 
Pillgram (1525), die der Aufsuchung von tiefliegen-
den Kohlenwasserstoffen dient, ist die   
         Celtique Energie GmbH, vertreten durch  
         Christian Haase, 360Plus Consult 
         Karlstraße 54, 76133 Karlsruhe 
Dem o. g. Rechtsinhaber der Erlaubnis ist die ge-
plante Maßnahme mitzuteilen. 
 

--- --- Dem Rechteinhaber wird die geplante Maßnahme 
mitgeteilt.  
Keine Abwägung erforderlich 

--- 

6 Zentraldienst 
der Polizei 
Kampfmittel-
beseitigungs-
dienst 
Herr Stroh 
 

 18.03.2011 Zur Beplanung des o. g. Gebietes bestehen keine 
grundsätzlichen Einwände.  
Eine erste Bewertung hat ergeben, dass sich Ihr 
Planungsbereich in einem kampfmittelbelsteten Ge-
biet befindet. Damit ist für die Ausführung von Erd-
arbeiten eine Munitionsfreiheitsbescheinigung erfor-
derlich. Die Bauträger / Bauausführenden können 
dazu Anträge zur Überprüfung einer konkreten Muni-
tionsbelastung beim Kampfmittelbeseitigungsdienst 
stellen. Diese Anträge sind rechtzeitig vor Beginn der 
Maßnahmen einzureichen. 
 

--- --- Der Antrag zur Überprüfung einer konkreten Muni-
tionsbelastung wird im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens gestellt. 

--- 

7 Landesbetrieb 
Forst Branden-
burg - untere 
Forstbehörde - 
Herr Kunert 

 23.03.2011 Die Fläche in der Gemarkung Frankfurt (Oder) , Flur 
137, Flurstück 291/5 ist lt. Grundbuch Wald im Sinne 
des §2 Waldgesetz des Landes Brandenburg 
(LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI.IS.137), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. De-

--- --- Die Bewirtschaftung des Flurstücks 291/5 erfolgt 
im Rahmen des Gesetzes und ist im VBP als Flä-
che für Wald festgesetzt. 

--- 
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23.03.2011 
 

zember 2008 (GVBI.IS.367). Die Bewirtschaftung 
kann also nur im Rahmen dieses Gesetzes erfolgen. 
 

8 Deutsche Tele-
kom Netzpro-
duktion GmbH 
Peter Freund 
 

 24.03.2011 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersicht-
lich sind. Wir bitten folgende fachliche Festsetzung 
in den Bebauungsplan aufzunehmen:  
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 
ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
Merkplatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baum-
pflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweite-
rung der Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden.  
Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen 
umfangreichen Telekommunikationslinien der Tele-
kom anzupassen, dass diese Telekommunikationsli-
nien nicht verändert oder verlegt werden müssen.  
 
Einer Überbauung der Telekommunikationslinien der 
Telekom stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird 
und ein erhebliches Schadensrisiko für die Tele-
kommunikationslinien der Telekom besteht. Zur 
Versorgung der neu zu errichtenden Gebäude mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom 
ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien 

--- --- Die Hinweise werden beachtet. 
Keine Abwägung erforderlich 

--- 
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erforderlich.  
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie die Koordinierung mit den Bau-
maßnahmen der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-
schen Telekom Netzproduktion GmbH so früh wie 
möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 
 

9 Landesbetrieb 
Straßenwesen 
Brandenburg 
NL Ost, Frank-
furt (Oder)  
Frau Heyn 

 01.04.2011 1. Nach Prüfung der Unterlage teile ich Ihnen mit, 
dass sich das Plangebiet ca. 1.000 m westliche der 
Bundesstraße 112, Abschnitt 259 befindet. Für die 
Bundesstraße verwaltet die NL Ost, Hauptsitz Frank-
furt (Oder) die Straßenbaulast.  
2. Die geplante Anlage befindet sich lt. 8. Änderung 
FNP von 2009 im Stadtwaldgebiet Frankfurt (Oder), 
die durch die kommunale Straße - Fürstenwalder 
Poststraße - erschlossen ist.  
3. Bei der Planung des Vorhabens ist die Nähe der 
Oder-Lausitz-Straße zu berücksichtigen. Für den in 
unmittelbarer Nähe befindlichen plangleichen Kno-
tenpunkt bestand die Option, den Knotenpunkt teil-
planfrei auszubauen, der aber nicht Bestandteil des 
aktuellen sowie weiteren Planungsprogramms ist.  
Die verkehrliche Erschließung des Stadtwaldes ist 
über die kommunale Straße �± Fürstenwalder Post-
straße �± und den angrenzenden Knoten-punkt B 112 
/ Fürstenwalder Poststraße gegeben. Bei der Pla-
nung der Stellplatzfragen ist die unmittelbare Nähe 
zum Stell-platz Wildpark und deren Zubringerstraße 
zu betrachten. Die verkehrliche Erschließung der 

--- --- Die Hinweise werden beachtet 
Keine Abwägung erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
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Fürstenwalder Poststraße, auch in Havariefällen, 
muss gewährleistet sein.  
4. Ich weise darauf hin, dass seitens der Straßen-
bauverwaltung keine Lärmschutzmaßnahmen für die 
vorgesehene Bebauung übernommen werden. Diese 
gehen zu Lasten des Investors.  
5. Unter Beachtung der gegebenen Hinweise stimme 
ich der Aufstellung des Bebauungsplanes zu. 
 

 
 
Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

10 Stadtwerke 
Frankfurt (O-
der) Wärme-
versorgung 
Herr Braune 
 

 04.04.2011 Seitens der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, 
Wärmeversorgung, bestehen zur Aufstellung des o. 
g. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes keine 
Einwände. Die Stellungnahme der Stadtwerke 
Frankfurt (Oder) Netzgesellschaft mbH �± Strom und 
Gas �± wird gesondert zugesandt. 
 

--- --- Keine Abwägung erforderlich --- 

11 Brandenburgi-
sches Landes-
amt für Denk-
malpflege und 
Archäologi-
sches Landes-
museum Abt. 
Bodendenk-
malpflege 
Herr Petzel 
 

 06.04.2011 
 

Im engeren Bereich des o. g. Vorhabens selbst sind 
bisher keine Bodendenkmale bekannt geworden.  
Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten 
Bodendenkmalen zu rechnen ist, machen wir auf 
folgende Festlegungen im Gesetz über den Schutz 
und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg 
�± Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgD-
SchG) �± vom 24. Mai 2004 (GVBI.I,S. 215) aufmerk-
sam : 
Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Stein-
setzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle 
oder �±bohlen, Tonscherben, Metallsachen, Münzen, 
Knochen u. ä. entdeckt werden, sind diese unver-
züglich dem Brandenburgischen Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuse-
um, Abt. Bodendenkmalpflege, und der unteren 
Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung anzu-

--- --- Die Hinweise werden beachtet und in die Begrün-
dung übernommen. 
Keine Abwägung erforderlich 

--- 
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zeigen (§11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). 
Die entdeckten Bodendenkmale und die Entde-
ckungsstätten sind bis zum Ablauf einer Woche 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-
halten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die 
Erhaltung zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
 

12 Landesamt  
für Bauen und 
Verkehr 
Lutz Hörenz 
 

 07.04.2011 Das Plangebiet ist verkehrlich gut erschlossen und 
eine Zunahme des Verkehrs ist saisonal auch zu 
erwarten. 
Das vorgestellte Parkkonzept am Waldhaus und am 
Wildpark entspricht einer sinnvollen Verkehrser-
schließung, wozu auch die Buslinie bis zum Wildpark 
dient. 
Die Entwicklungsziele des Sondergebietes sind aus 
verkehrlicher Sicht landesplanerisch aber nicht rele-
vant.  
Somit kann die Vereinbarkeit der Planungsabsicht 
mit den Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erforder-
nissen der Verkehrsplanung des Landes bestätigt 
werden. 
Für die Verkehrsbereiche Straßen, übriger ÖPNV, 
Schienenpersonennahverkehr, ziviler Luftverkehr 
(Flugplätze), Landeswasserstraßen und Häfen liegen 
mir Informationen zu Planungen, die das Vorhaben 
betreffen können, nicht vor. 
 
Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt 
die aufgrund an-derer Vorschriften bestehende Ver-
pflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewil-
ligungen oder Zustimmungen unberührt. 
 

--- --- Keine Abwägung erforderlich --- 

13 Landesamt für  08.04.2011 Immissionsschutz Schut Inte-  Ergän
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Umwelt, Ge-
sundheit und  
Verbraucher-
schutz 
Anke Schultze / 
Penndorf 
 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken zum o. g. Vorha-
benbezogenen BBP.  
Hinsichtlich der Bauleitplanung wird auf § 50 BIm-
SchG über die bei raumbedeutsamen Planungen zu 
beachtende Zuordnung von Flächen unterschiedli-
cher Nutzung hingewiesen. Die Flächen und Gebie-
te sind so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen weitgehend vermieden werden. 
 
Weiterhin ist  die Freizeitlärm-Richtlinie zu beach-
ten. Diese ist als Anhang B in der Leitlinie des Mi-
nisters für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 
zur Ermittlung, Beurteilung und Verminderung von 
Geräuschimmissionen enthalten. (Amtsblatt für 
Brandenburg �± Nr. 38 vom 4. September 1996) 
Für Freizeitanlagen gilt die allgemeine Grundpflicht 
aus § 22 Abs. 1 BImSchG; danach sind schädliche 
Umwelteinwirkungen zu verhindern, soweit dies 
nach dem Stand der Technik möglich ist; unver-
meidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. 
Die Beachtung dieser Pflicht kann im Baugenehmi-
gungsverfahren und durch Anordnungen nach § 24 
BImSchG durchgesetzt werden. 
 
Ansprechpartnerin: Frau Wille (0355-49911331) 
 
Wasserwirtschaft 
Die wasserwirtschaftlichen Belange des Referates 
RO 5 �± Wasserbewirtschaftung, Hydrologie und des 
Referates RO6 �± Gewässerunterhaltung, Hochwas-
serschutz werden nicht berührt. 
Innerhalb der Geltungsbereichsgrenze des VBP 

z vor 
schä
dli-
chen 
Um-
welt-
einwir
wir-
kun-
gen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
 

resse 
an 
der 
Nut-
zung 
des 
priva-
ten 
Eigen
gen-
tums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durch-
führungsvertrag entsprechend den Vorgaben der 
Freizeitlärm-Richtlinie, nicht mehr als 10 zusätzli-
che Veranstaltungen im Freien pro Jahr, nur in der 
Sommersaison sowie an nicht mehr als 2 aufei-
nanderfolgenden Wochenenden durchzuführen. 
Es werden dabei vergleichbare maximale Lärm-
pegelwerte für Kurgebiete angesetzt: Tag 45 
dB(A); Ruhezeit 45 dB(A); Nacht 35 dB(A)).  
Die Öffnungszeiten der Gastronomie des Wald-
hauses Rosengarten sind Montag bis Sonntag 
täglich von 11:00 bis 18:00 Uhr. Die Betriebszeiten 
werden ebenfalls im Durchführungsvertrag festge-
halten. Eine Immissionsbelastung durch Lärm 
oder Schadstoffe ist bei Einhaltung dieser Vorga-
ben durch die geplante Nutzung nicht zu erwarten. 
 
 
Die Hinweise werden beachtet 
 
 
 
 

gän-
zun-
gen in 
der 
Be-
grün-
dung 
sind 
erfolgt 
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werden keine stationären Einrichtungen des LUGV, 
Regionalbereich Ost betrieben. 
Neben dem hydrologischen Landesmessnetz im 
Grund- und Oberflächenwasserbereich sind mögli-
che Erkundungspegel sowie lokale Beobachtungs- 
Messstellen anderer Betreiber zu beachten. Der 
Standort und die Nutzungsart sind in diesem Fall zu 
berücksichtigen. 
 

Grundsätzlich ist jeder Eigentümer eines Grund-
stücks gemäß § 91 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz �± WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 
2585) verpflichtet, die Errichtung und den Betrieb 
von Messanlagen sowie die Durchführung von Pro-
bebohrungen und Pumpversuchen zu dulden, soweit 
dies der Ermittlung gewässerkundlicher Grundlagen 
dient, die für die Gewässerbewirtschaftung erforder-
lich sind. Das bedeutet, dass mit der Ausweisung 
und Abgrenzung von Planflächen diese Rechte nicht 
eingeschränkt werden dürfen.  

Zum Vorhaben bestehen keine Bedenken. 
 
Ansprechpartnerin: Frau Kapinos (0335-5603436) 
 
Naturschutz 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum vorha-
�E�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�:�D�O�G�K�D�X�V���5�R�V�Hn-
�J�D�U�W�H�Q�³���Y�H�U�W�U�L�W�W���G�D�V���/�8�*�9���G�L�H���%�H�O�D�Q�J�H���G�H�V���E�H�V�R�Q�Ge-
ren Artenschutzes entsprechend § 44 Abs. 1 und 5 
in Verbindung mit § 45 Abs. 7 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) für die Arten, für die die 
Zuständigkeit entsprechend der Verordnung zur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na-
tur- 
und 
Um-
welt-
schut
z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inte-
resse 
an 
der 
Nut-
zung 
des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da sich die bauliche Entwicklung abweichend zur 
Fassung, die zur frühen Beteiligung eingereicht 
wurde, nur auf bereits bebaute Flächen bezieht, 
sind ständige Veränderungen im Vorhandensein 
der zu schützenden Arten nicht zu erwarten. Eine 
exakte Erfassung würde hier keine für den tat-
sächlichen Eingriffstermin zutreffenden Angaben 
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Übertragung von Zuständigkeiten für besonders 
geschützte Tierarten (Artenschutzzuständigkeit s-
verordnung  �± ArtSchZV) vom 14.07.2010; veröf-
fentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg Teil II �± Nr. 45 am 19.07.2010 
nicht an die untere Naturschutzbehörde übertragen 
wurde. 
 
Die Aussagen zur Betroffenheit besonders geschütz-
ter Arten im Plangebiet beschränken sich auf allge-
meine Feststellungen, offenbar ohne dass eine kon-
krete Ermittlung zum Vorkommen planungsrelevan-
ter Arten erfolgt ist. Die Schlussfolgerung im Um-
weltbericht, dass artenschutzrechtliche Belange nicht 
betroffen sein werden, kann auf dieser Grundlage 
nur eingeschränkt akzeptiert werden.  
 
Es ist geplant, die bauliche Entwicklung des Vorha-
bens auf die bereits bebauten Flächen zu beschrän-
ken, unter Nutzung der vorhandenen Gebäude. Da 
es sich hier überwiegend um ältere Bausubstanz 
handelt, liegt die Vermutung nahe, dass sie von ver-
schiedenen besonders geschützten Tierarten auch 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt werden 
(Gebäudebrüter, Fledermäuse). Dies sollte im Rah-
men des weiteren Planungsprozesses berücksichtigt 
werden. Für die hier in Frage kommenden Arten liegt 
die Zuständigkeit entsprechend der o.g. Arten-
schutzzuständigkeitsverordnung überwiegend bei 
der unteren Naturschutzbehörde. Die Stellungnahme 
der uNB zu diesem Sachverhalt ist also maßgebend. 
 
Weiterhin verweise ich darauf, dass die als Natur-
denkmal ausgewiesene Eiche im Plangebiet Fort-

 priva-
ten 
Eigen
gen-
tums 
 
 

enthalten, Maßnahmen sind daher zu diesem 
Zeitpunkt nicht ableitbar. 
 
 
 
 
 
 
Die Belange des Artenschutzes können nicht im 
Bauleitplanverfahren bearbeitet werden, da sich 
geschützte Arten ggf. auch nach der Bearbeitung 
des Bauleitplans im Eingriffsgebiet etablieren kön-
nen, Hinweise von der Unteren Naturschutzbehör-
de liegen nicht vor. Auf die generellen Verpflich-
tungen zum Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 
wird u�Q�W�H�U���Ä�+�L�Q�Z�H�L�V�H���R�K�Q�H���1�R�Um�F�K�D�U�D�N�W�H�U�³���H�[�S�O�L�]�L�W��
hingewiesen, so dass diese Belange auf der Ebe-
ne des Bauantrages vollumfänglich berücksichtigt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Zeitpunkt der Erfassung waren in der Eiche 
keine Mulmhöhlen erkennbar bzw. zu erwarten. 
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pflanzungsstätte des Eremiten sein kann. Aus den 
Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, ob dies ent-
sprechend konkret untersucht wurde. Der Status als 
Naturdenkmal soll im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung des Gebietes aufgehoben werden, da of-
fenbar eine Fällung aus Verkehrssicherungsgründen 
nicht ausgeschlossen wird. Soweit eine Beseitigung 
des Baumes im Rahmen der Umsetzung des Planes 
erforderlich wird, sind die artenschutzrechtlichen 
Zulassungsvoraussetzungen zu klären. Dies bedeu-
tet im vorliegenden Fall, dass durch eine Begutach-
tung zu klären ist, ob der Baum Fortpflanzungsstätte 
des Eremiten ist und ob er von Höhlenbrütern als 
Fortpflanzungsstätte genutzt wird. 
 
Ansprechpartner: Herr Heiß (0335-5603236) 
 

Der schlechte Zustand bezieht sich auf den hohen 
Totholzanteil im Starkastbereich, so dass durch 
Astbrüche unter Windlast mit einer erheblichen 
Verkehrsgefährdung zu rechnen ist. 
Auch hier müssen die artenschutzrechtlichen Be-
lange, sofern dies die Verkehrssicherheit erlaubt, 
zum Zeitpunkt des geplanten Eingriffs erfolgen, 
eine derzeitige Begutachtung würde zu fehlerhaf-
ten Ergebnissen für den in der Zukunft liegenden 
Eingriff führen. Der Schutzstatus bleibt aufgrund 
einer Stellungnahme der Unteren Naturschutzbe-
hörde vorerst erhalten. 

14 Landesbüro 
anerkannter 
Naturschutz-
verbände GbR 
Frau Pape 
 

 11.04.2011 
 

Die Verbände hatten bereits im Jahr 2008 weitge-
hend zustimmend zur Planungsabsicht geäußert. 
Nun liegt auch der Umweltbericht vor.  
Nachfolgende Hinweise / Bedenken sollten Berück-
sichtigung finden: 
 
Pkt. 5.7 �± S. 17 
Der maximale Lärmpegel und eine zeitliche Eingren-
zung sind vorzugeben. 
 
Pkt. 6.1.1 �± S. 19 und Pkt. 6.3.5 �± S. 25 
Eiche war Naturschutzdenkmal, dieser Schutzstatus 
wurde auf Grund ihrer zukünftigen Nähe zu einem 
Gebäude aufgehoben. Die vorhandene Umbauung 
fördert nicht die Vitalität des Baumes sondern ge-
fährdet sie und ist zurückzubauen.  
 

--- ---- Zu Pkt. 5.7 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durch-
führungsvertrag entsprechend den Vorgaben der 
Freizeitlärm-Richtlinie, nicht mehr als 10 zusätzli-
che Veranstaltungen im Freien pro Jahr, nur in der 
Sommersaison sowie an nicht mehr als 2 aufei-
nanderfolgenden Wochenenden durchzuführen. 
Es werden dabei vergleichbare maximale Lärm-
pegelwerte für Kurgebiete angesetzt: Tag 45 
dB(A); Ruhezeit 45 dB(A); Nacht 35 dB(A)).  
Die Öffnungszeiten der Gastronomie des Wald-
hauses Rosengarten sind Montag bis Sonntag 
täglich von 11:00 bis 18:00 Uhr. Die Betriebszeiten 
werden ebenfalls im Durchführungsvertrag festge-
halten. 
Zu Pkt. 6.1.1 und Pkt. 6.3.5 
Stellungnahme der uNB dazu: 

--- 
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Pkt. 6.3.1 �± S. 20 
Nach Abschluss der beschriebenen Bautätigkeit ist 
die Lagerung jeder Art von Material, das zum Woh-
nen und der Funktion der Freizeit- und Erholungsein-
richtung notwendig ist, nur innerhalb des Zaunes 
zulässig. 
 
Pkt. 6.3.3 �± S. 22 
Die Gartenteiche zum Aufnehmen der Dachentwäs-
serung sollten so groß bemessen werden, dass sie 
auch Starkregen aufnehmen können und so ein 
temporäres Gewässer für eine Vielzahl von Lebewe-
sen sein können.  
 
 
 
 
Pkt. 6.3.4 �± S. 23 
Die Baumpflanzungen sind mit einheimischen Holz-
arten auszuführen.  
 

Nach erfolgter Detailprüfung hat sich ergeben, 
dass der Schutzstatus der Eiche nicht im Befrei-
ungsverfahren aufgehoben werden kann.  Hierfür 
ist ein aufwändiges Aufhebungsverfahren notwen-
dig, das für einen einzelnen Baum nicht vertretbar 
ist. Längerfristig ist beabsichtigt, die Unterschutz-
stellungsverordnung zu überarbeiten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt der ND-Status er-
halten. Entsprechend des Antrages, der auch nicht 
auf eine Beseitigung des Baumes abzielt, wird ein 
Befreiungsbescheid erarbeitet, der die über den 
normalen Baumschutz hinausgehende Nutzungs-
einschränkungen für das Grundstück aufhebt und 
somit die Umsetzung des VBP ermöglicht. 
 
Zu Pkt. 6.3.1 bis 6.3.4 
Die Hinweise werden berücksichtigt und in die  
Begründung aufgenommen. 
 

15 Brandenburgi-
sches  
Landesamt für 
Denkmalpflege 
und Archäolo-
gisches Lan-
desmuseum 
Abt. Denkmal-
pflege 
Herr Frontzek 
 

 11.04.2011 
 

Gegen die vorliegende Planung bestehen nach un-
serem derzeitigen Kenntnisstand keine denkmalpfle-
gerischen Bedenken. 
Hinweis:  Da bei dem Vorhaben Belange der Boden-
denkmalpflege berührt sein können, erhalten sie aus 
unserem Hause ggf. eine weitere Stellungnahme.  
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die 
Denkmalliste des Landes Brandenburg fortgeschrie-
ben wird.  
 

--- --- Keine Abwägung erforderlich. 
Die Stellungnahme Bodendenkmalpflege ist ein-
gegangen und in der Begründung berücksichtigt. 

--- 

16 IHK Ostbran-  11.04.2011 Keine Einwände --- --- Keine Abwägung erforderlich --- 
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Keine Einwände 
 
 

--- --- Keine Abwägung erforderlich --- 

 
Die auf Grund der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange erfolgten Änderungen berühren nicht die Grundzüge der Pla-
nung.
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8 BODENORDNUNG 
 
Die Grundstücke im Bereich des VEP befinden sich im Eigentum der Vorhabenträgerin. 
 
 
 
9 MASSNAHMEN ZUR PLANVERWIRLICHUNG  
 
Für die Schaffung von 16 öffentlichen Stellplätzen am Standort Waldhaus an der Fürstenwalder Post-
straße mit Mehrfachnutzung durch Wanderer, Läufer und Besucher Waldhaus sind Beteiligung, Ablöse 
und Unterhalt durch die Vorhabenträgerin mit der Stadt vertraglich zu binden. Diese bauordnungsrecht-
lich notwendigen 16 Stellplätze sind gleichzeitig über Dienstbarkeiten zu sichern. 
 
Die Stadt Frankfurt (Oder) hat gemäß § 12 Absatz 1 BauGB mit der Vorhabenträgerin vor Satzungsbe-
schluss einen Durchführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur 
Übernahme der durch das Vorhaben entstehenden Kosten.  Die Sicherung der Einhaltung der Vorga-
ben aus der Freizeitlärm-Richtlinie sowie die Verpflichtung zur Durchführung der Brandschutzmaßnah-
men erfolgen über den Durchführungsvertrag. 
 
 
10 FLÄCHENBILANZ  / PLANUNGSSTATISTIK  
 
Tabelle 1 
 Flächenaufgliederung  Absolut (m²)  in Prozent  
1 Bauland 0 0 
1.1 Reines Wohngebiet 0,00 0,00 
1.2 Allgemeines Wohngebiet 0,00 0,00 
1.3 Mischgebiet 0,00 0,00 
1.4 Kerngebiet 0,00 0,00 
1.5 Dorfgebiet 0,00 0,00 
1.6 Gewerbegebiet 0,00 0,00 
1.7 eingeschränktes Gewerbegebiet 0,00 0,00 
1.7.1 Bauflächen, Nebenflächen 0,00 0,00 
1.7.2 Fl. zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 0,00 0,00 
1.7.3 Fl. mit Pflanzbindungen 0,00 0,00 
1.8 Industriegebiet 0,00 0,00 
1.9 Sondergebiet �Ä�$�X�V�I�O�X�J�V�J�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H�³�� 2.827,00 15,12 
2 Gemeinbedarfsflächen 0,00 0,00 
3 Grünflächen 0 0 
3.1 öffentliche Grünflächen an der FW-Poststraße 560,00 3,00 
3.2 Fl. zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 0,00 0,00 
3.3 Fl. mit Pflanzbindungen 497,00 2,66 
3.4 Fl. für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Natur u. Landschaft 
0,00 0,00 

3.5 private Waldfläche mit Waldnutzung 9.831,00 52,58 
3.6 Sonstige Waldflächen im Plangebiet 3.966,00 21,21 
4 öffentliche Verkehrsfläche, Straßenbahn 1.016,00 5,43 
5 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 0,00 0,00 
6 Versorgungsflächen 0,00 0,00 
7 Flächen für Landwirtschaft 0,00 0,00 
 Gesamtfläche des Planungsgebietes 18.697,00  100,00 
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11 KOSTENSCHÄTZUNG 
 
Kostenschätzung für die Ertüchtigungsmaßnahmen an den öffentlichen Flächen der Fürstenwalder 
Poststraße und zur Einrichtung der Stellplätze: 
 
Leistung  Menge EP GP 
Errichtung von 16 Stellplätzen (Erdarbeiten, 
Planum, Verdichten, Rasenkantensteine, Schot-
terfrostschicht, Schotterrasen, Rasenansaat):  

226 m² �������¼���P�ð �����������������¼ 

Baumpflanzungen: 2 Stück ���������¼ �������������¼ 
Abgrenzungen der befahrbaren Flächen mit 
Baumstämmen und Sitzelementen:  

Eigenleistung 
Vorhabenträgerin 

  

Entsiegelung, Bodenlockerung, Pflanzungen:  460 m² �����¼���P�ð �����������������¼ 
Summe Brutto:    �����������������¼ 
 
Die Übernahme der Kosten wird im Durchführungsvertrag geregelt. 
 
 
 
12 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG  
 
Mit Umsetzung der geplanten Maßnahmen sind positive Auswirkungen auf die Waldlandschaft im Be-
reich Waldhaus, eine Steigerung des Erholungswertes des Stadtwaldes für die Einwohner und Besu-
cher der Stadt zu erwarten. Das Waldhaus ergänzt funktionell den nahe gelegenen Wildpark. Es gibt 
keine negativen Auswirkungen auf Fauna, Flora und den Menschen. 
 
 
 
13 QUELLENVERZEICHNIS 
 
Abbildung 1 : aus Fotosammlung Familie Tilo Winkler 
Abbildung 2 : Foto A. Thierbach PBP GmbH, 2010 
Abbildungen 3 bis 5 : Luftbilder u. Topografische Karte Geoportal Mittenwalde 
Abbildung 6: Visualisierung A. Thierbach PBP GmbH, 2013 
 
 
 
Aufgestellt:  
 
Frankfurt (Oder), den 03.07.2013 
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